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Vierteljährlicher Abonnements Preis
für Halle und unſere unmittelbaren
Abnehmer: 22 Sgr. Durch die reſp.

Poſt- Anſtalten überall nur:
26 Sgr.

für Stadt

tet

Der Conrier. Jnfſerate für den Courier werden an
genommen: Jn Leipzig in der
Buchhandlung von H. Kirchner,
Univerſitätsſtraße, Gewandhaus Nr 4.
Jn Magdeburg in der Creug
ſchen Buchhandlung, Breite

weg No. 156.

Zeitung
und Land.

Jn der Expedition des Couriers, Redakteur Dr. Schadeberg.

SCÖÄromo

Halle, Dienstag den 9. Januar
Hierzu eine Beilage.

Deurſchland.
Berlin, d. 7. Januar. Se. Hoheit der Herzog

Georg von Mecklenburg-Strelitz iſt von Neu-Strelitz,
und Se. Durchlaucht der Furſt Karl von Leiningen von
Leipzig hier angekommen.

Verlin, d. 8. Jan. Se. Maj. der König haben geruht:
Dem evangeliſchen Schullehrer und Küſter Boche zu Pratau,
Regierungs Bezirk Merſeburg, das Allgemeine Ehrenzeichen ſo
wie dem Bruckermeiſter Gilgenberger zu Koblenz die Ret-
tungsMedaille am Bande zu verleihen.

Se. Durchlaucht der Fürſt Ludwig zu Sayn-Witt-
genſtein-Berleburg iſt von Koöln hier angekommen.

Meonats Ueberſicht der preußiſchen Bank,
gemäß d. 99 der Bank Ordnung vom 5. October 1846.

Activa.1) Gepragtes Geld und Barren 13,316,800 Thlr.
2) Kaſſen Anweiſungen und Darlehns Kaſſen

ſcheine 4,023,2003) Wechſel Beſtande 10,837,9004) LombardBeſtände 12,908,2005) StaatsPapiere, verſchiedene Forderungen und

Activa I12,694, 200Paſſiva.6) Banknoten im Umlauf 14,506,8007) Depoſiten Kapitalien 118,515,8008) Darlehn des Staats in Kaſſen- Anweiſungen (nach
Ruckzahlung von 4,900,000 Thlr. ctr. g. 29

der vom 5. October 1846) 1,100,0009) Guthaben der Staatskaſſen, Jnſtitute und Pri-
vatPerſonen, mit Einſchluß des Giro Ver

kehr 7,401,300Berlin, den 31. December 1848.
Königl. preuß. Haupt Bank Directorium.

(gez.) von Lamprecht. Witt. Reichenbach. Meyen.
Schmidt. Woywod.

Heute wird das 1ſte Stück der diesjährigen Geſetz Sammlung aus
gegeben, welches enthält unter

Rr. 3086. die Verordnung über die Aufhebung der Privat Gerichts
barkeit und des eximirten Gerichtéſtandes ſo wie über die
w Organiſation der Gerichte vom 2. Januar

un3087. die Verordnung über die Einführung des mündlichen und
öffentlichen Verfahrens mit Geſchworenen in Unterſuchungs
ſachen vom 3. Januar d. J. ferner

3088. die Verordnung vom Aten d. Mts. über die in Stelle der
Vermögens Confiscation gegen Deſerteure und ausgetretene
Militairpflichtige zu verhängende Geldbuße und
den Allerhöchſten Erlaß vom 5ten d. Mts. betreffend die

iſgkeit von Amtshandlungen am 22. und 29. Januar
3089.

Berlin, den 8. Januar 1849.
Debits-Comtoir der Geſetz-Sammlung.

Wir griedr Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preu
en c. c.verordnen auf Grund des Artikels 105 der Verfaſſungs-Urkunde, nach dem

Antrage Unſeres Staats-Miniſteriums, was folgt:
Die nach H. 1 der Verordnung vom 8. März 1832 (Geſetzſammlung

S. 119) zur Räumung des Schnees von den Chauſſeen zu leiſtende Hülfe
der Einwohner des Orts, in deren Feldmark ſich der Schneefall ereignet,
ſoll künftig nicht mehr unentgeltlich gefordert, ſondern dafür in gleicher
Weiſe, wie dies im H. 3 der gedachten Verordnung beſtimmt iſt, das zu
der Zeit am Orte gewöhnliche Tagelohn aus der Chauſſee-BauKaſſe ge
zahlt werden.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beige-
drucktem Königlichen Jnſiegel.

Gegeben Charlottenburg, den 6. Januar 1849.
(1,. Friedrich Wilhelm.Graf v. Brandenburg. v. Ladenberg. v. Manteuffel.

v. Strotha. Rintelen. von der Heydt. Graf v. Bülow.
Für den Finanz- Miniſter.

Kühne.
Verordnung

wegen Aufhebung der Verpflichtung zur
unentgeltlichen Hülfsleiſtung bei Räu-
mung des Schnee's von den Chauſſeen.

Dem Vernehmen nach hat das Staats Miniſterium auf
Antrag des Handels- Miniſters von der Heydt wegen der be
ſtehenden Rechts-Unſicherheit in Wechſel Sachen, beſchloſſen, die
von der proviſoriſchen Reichs Gewalt erlaſſene allgemeine deut
ſche Wechſelordnung bereits zum 1. Februar mit Geſetzes-
kraft bei uns einzufuhren. (Voſſ. Ztg.)

Das Staats- Miniſterium ſoll ſich in Uebereinſtimmung mit
den betreffenden Gerichtsbehörden gegenwärtig mit Beſtimmtheit
dahin entſchieden haben, gegen die betreffenden Abgeordneten der
National Verſammlung wegen derjenigen Beſchluſſe, welche von
derſelben innerhalb der Grenzen des jedesmaligen Sitzungsſaales
gefaßt worden ſind, nicht einzuſchreiten, ſondern nur diejenige
Thätigkeit, welche die Abgeordneten außerhalb des Sitzungsſaales
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und durch ihre Parteibeſchlüſſe entwickelt haben, zur Cognition
und namentlich durch ihre Correſpondenz mit den Lchenn

der Gerichte zu bringen. Jedenfalls wird aber die Unterſuchung,
wenn ſolche wirklich zur Einleitung geeignet gefunden wird, vor
das berliner Kammergericht oder das Kriminalgericht gebracht
und in dieſer Weiſe in einer Hand vereinigt bleiben, denn
wollte man jeden der Abgeordneten, wie dies bereits bei Herrn
Temme geſchehen iſt, an ſeinem Wohnorte einzeln zur Unter-
ſuchung ziehen ſo wurde man an 180 einzelne Unterſuchungen
und eben ſo viele Erkenntniſſe erhalten, die gewiß ſehr verſchie
den ausfallen würden, je nachdem ein Gerichtshof dieſer oder
jener Anſicht huldigt. Da auch die Thatigkeit jedes einzelnen
Abgeordneten nicht aus dem Zuſammenhange geriſſen werden
kann, ſo wurden dann überdies 180 verſchiedene Gerichte vor
handen ſein, von denen jedes die Forderung ſtellen koönnte,
ämmtliche Abgeordneten vor ſein Forum zu ziehen.ſ Was uns obliegt. Fragt man, wie das wahre Beſte des Vol

kes bei dem allgemeinen Wahlrechte, das uns die jüngſte Zeit gebracht hat,
zu ſtehen komme, welche Geltung ſelbſt für die edelſte Reinheit der Ge
ſinnung mit hoher Befähigung verbunden dabei zu gewärtigen ſei, ſo hat
die Erfahrung der letztvergangenen Monate zwei bedenkliche Antworten
gegeben die eine durch die Verhaltungsweiſe unſerer interpellationsthäti
gen Berliner Verſammlung unſerem Könige gegenüber, über deſſen Werth
man doch endlich ins Klare kommen ſollte, die andere durch das Unter-
liegen des edlen Cavaignac bei der Präſidentenwahl in Frankreich. Die
eine dieſer Antwoxten hat eben ſo ſehr das monar chi ſche Jntereſſe ge
fährdet, als die andere das republikaniſche; doch in höherem politi-
ſchen, wie in ſittlichem Sinne haben beide Antworten dieſelbe Bedeu-
tung. Möge doch die dritte Antwort auf jene große Frage, die wir
jetzt bald bei der Wahl unſerer Vertreter zur Reviſion der Verfaſſung ge
ben werden eine würdigere ſein möge zunächſt auch unſere Stadt hierzu
das ihrige beitragen. Laßt uns Alle, noch ehe wir bei den Candidaten un
ſerer Wahl abwägen, ob ſie ſich auch hinreichend nach unſern Wünſchen
zur Monarchie oder Republik bekennen, vor Allem unterſuchen, ob ſie als
ſittliche Menſchen die Probe aushalten, ob wir ſie frei von Selbſtſucht,
von kleinlicher Eitelkeit, voll Scheu vor der Lüge halten dürfen laßt uns
in Hinſicht auf das, was wir uns von ihnen zu verſprechen haben, ſchon
einen Argwohn ſchöpfen, wenn ſie ſich um unſere Stimmen mit gar zu
viel offner oder ſchleichender Zudringlichkeit bewerben, wenn ſie uns mit
abenteuerlichen Verheißungen zu kirren ſuchen als ob es nur von ihnen ab
hinge, den Mond in unſre Taſche zu ſtecken. Doch noch mehr als vor
ihren Verheißungen, laßt uns auf der Huth vor ihren Verdächtigun-

en ſein
Dieſe Worte ruft ein namhafter ehemaliger Mitbuürger,

nachdem er ſie ſeinen jetzigen Mitbürgern am Rhein zugeru
fen, auch uns wieder zu. Wir rufen Amen! Greife Je-
der in ſeine Bruſt, ob er gethan, was ihm obliegt? We-
nigſtens that es unſer Magiſtrat, als er genaue Liſten anfer
tigen ließ, um die Wahler fur beide Kammern, alſo auch die
zur erſten, feſtzuſtellen. Was aber thaten die Magiſtrate ande-
rer Städte, z. B. in Köln, Magdeburg, Stettin, Elbing
Sie forderten die, welche ſich zu Wahlern für qualificirt hielten,
auf, ſich zu melden, und zwar bis zu einem beſtimmten
Praäkluſivtermin. Und was thaten die Wahlberechtigten
Sie meinten, auf einen mehr oder weniger komme es nicht
an, und ſcheuten die Mühe ſich zu melden. Deshalb Klage
aus vielen Staädten, daß oft ſtatt 500 nicht hundert ſich ein
ſchreiben laſſen, und demnächſt unſer Senat, in Folge der
Faulheit oder Gleichgültigkeit der Berechtigten aus einer un-
verhältnißmäßig kleinen Anzahl berechtigter Wähler hervorgehn
werde. Wer tragt da die Hauptſchuld (Voſſ. Z.)

Berlin, d. 7. Dec. Auf dem CEriminalgericht fand
heut die öffentliche Gerichtsverhandlung gegen den bei den
Exceſſen vom 31. Oktober betheiligten Goldarbeiter Dumke
ſtatt. Die Verhandlung gewahrte mannigfache wichtige Auf-
ſchlüſſe über das an jenem Tage gegen die National Ver
ſammlung verübte Attentat und verdächtigte namentlich einen
hieſigen demokratiſchen Club der Urheberſchaft deſſelben.

und dem Vertheidiger (Hr. Stieber) bewegte ſich namentlich
um die intereſſante Rechtsfrage, in wie weit das neue Bur-
gerwehr- Geſetz an jenem Tage ſchon Geltung gehabt habe
und in welcher Weiſe daſſelbe mit dem alten Aufruhrgeſetz
vom Auguſt 1835 in Einklang zu bringen ſei. Der Gerichts
hof trat der desfallſigen, vom Staats Anwalt mit glanzen
der Scharfe und Beredtſamkeit gemachten Ausführung zu Un
gunſten des Angeklagten zwar bei, verurtheilte denſelben aber
nur zu einer ſechsmonatlichen Straf- Arbeit und ſetzte ihn
auch vorläufig auf freien Fuß, obwohl er überführt war, an
jenem Abende eine lange Zeit hindurch als einer der vorzug-
lichſten Fackelträger thätig geweſen zu ſein.

Der Bau der Sitzungsſäle und dazu gehörigen Lokalitäten
für beide Kammern wird mit der eifrigſten Anſtrengung betrie
ben die Vollendung deſſelben binnen ſo wenigen Wochen als
noch zwiſchen hier und dem Gebrauch liegen, iſt keine leichte
Aufgabe. Zudem ſind manche vorbereitende Verhaltniſſe erſt
ganz neuerdings geſchlichtet worden. Die definitive Abtretung
des Gebaäudes fur den Saal und die Zubehoörigkeiten der er
ſten Kammer hat erſt vorgeſtern ſtattgefunden. Es iſt
dies das Haus, das die Franzoöſiſche Straße nach der Seite des
Kupfergrabens abſchließt, welches ſich ſeit einigen Jahren im
Beſitz der Porzellanmanufaktur befand. Dieſes wird durch eine
Brücke mit dem Gouvernementshauſe in der Oberwallſtraße
verbunden, und der Graben zum Theil überbaut. Die Plane
werden, da die Abtretung der nöthigen Grundſtücke erſt ſo eben
erfolgt iſt, jetzt erſt definitiv feſtgeſtellt werden. Der Saal
für die zweite Kammer auf dem Hof des ehemaligen Har-
denbergſchen Palais iſt in ſeinem Unterbau begonnen. Er wird
eine Länge von 77 Fuß, eine Breite von 47 Fuß erhalten.
Jn der Mitte der einen Laängenſeite befindet ſich die Tribüne
für den Präſidenten und fur die Redner; dieſer zunächſt gegen
über die Platze für die Stenographen, und auf der gegenüber
ſtehenden Seite in der Mitte der Saal-Langenwand die Mini-
ſterplätze. Rechts und links haben die Abgeordneten ihre Sitze,
welche ampitheatraliſch aufſteigen. Der Eingang fur die
Abgeordneten wird durch das Haus am Donhofs- Platz ſein
von dieſem führen Durchgangs-Raäume, die das ſtenographiſche
Bureau enthalten, in das Veſtibulum des Sitzungs-Saales,
welches zum Theil zu Garderoben-Raumen beſtimmt iſt.
Der Eingang fur das Publikum wird von der Niederwall-
ſtraße aus ſtattfinden, und eine Brücke über den dort ſich
hinziehenden Graben gelegt werden. Wenn auf dieſe Art ſpater
ein Ourchgang von der Nieder Wallſtraße nach dem Don
hofsplatz gewonnen wurde, ſo wurde dadurch eine bedeutende
Wegabkuürzung für dieſen Stadttheil entſtehen. Der Bau
wird ſo eifrig betrieben, daß im wortlichen Sinne Tag und
Nacht gearbeitet wird; die Arbeiter löſen ſich von acht zu acht
Stunden ab, und in der ſtrengen Kälte wird unter überdach-
ten und geheizten Raäumen gemauert.

Zeitz, d. 6. Januar. Geſtern verſchied nach längerem
Leiden der Rector des hieſigen Stifts- Gymnaſiums Profeſſor
Dr. Gottlieb Kießling. Seit dem J. 1803 wirkte er am
hieſigen Gymnaſium und ſeine zahlreichen Schüler waren ſtets
dem biederen und berufstreuen Manne mit beſonderer Liebe zu
gethan. Als gruündlicher und gelehrter Philologe iſt Kießling
durch umfaſſende Schriften der gelehrten Welt genugſam be-
kannt geworden.

Poſen, d. 4. Jan. Wie wir aus guter Quelle berich-
ten können, heißt es in der Schleſ. Zeitung, werden ſich die
fruüher ausgeſprochenen Befurchtungen, als werde die Pro-
vinz Poſen als ſolche ganz aufhören und zum Theil zu Schle
ſien, Brandenburg oder Preußen geſchlagen werden, nicht

Das Plaidoyer zwiſchen dem Staats Anwalt Hr. Brohm) verwirklichen; vielmehr wird die Provinz Poſen nach wie vor
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ſes Anſinnen zu willigen,

ſehr behagt.

geben

Handelsintereſſen und Seeherrſchaft

beſtehen und ihren Regierungsſitz in der Stadt Poſen haben;
dagegen werden ſtatt der jetzigen zwei Regierungsbezirke drei
mit Präſidenten an der Spitze gebildet werden, indem zu
den deutſchen Regierungsbezirken Poſen und Bromberg der
aus der Umgrenzung der Demarkäationslinie gebildete polniſche
Regierungsbezirk Gneſen (Regierungsbezirk in Gneſen) mit
einem polniſchen Regierungspraäſidenten hinzukommt.

Greifswald, d. 4. Januar. Wie wir aus zuverlaſſiger
Quelle erfahren, haben ſich die beiden Mecklenburge endlich zum
Anſchluß an den Zollverein entſchloſſen und werden bis zum
1. April d. J. hoffentlich ſchon alle Hinderniſſe beſeitigt ſein,

die einem freien und ungeſtorten Verkehr zwiſchen beiden Staa-
(Voſſ. Ztg.)ten entgegenſtehen.

Laut den jetzt eingehenden BeHamburg, d. 4. Jan.
richten aus Kopenhagen lenkt man dgſelbſt plotzlich ein und

ſucht die Folgen eines Einfalls in Schleswig reiflich zu erwä
gen. Wie Briefe daher mittheilen, ſollen die von Oxholm mit-

gebrachten Eröffnungen des Londoner Cabinets ſowohl, als
auch noch eine andere aus Petersburg eingetroffene Note dieſe

Sinnesanderung Daänemarks hervorgerufen haben. Schon die-
ſen Sommer las man vielfach in den deutſchen Zeitungen, daß
Daänemark damit umgehe, bei Rußland ein Darlehn aufzuneh-
men, wofuür es ihm die Jnſelgruppe Bornholm verpfanden
wolle. Mit dieſer Anleihe wollte das Caſinominiſterium, wie
das abgetretene däniſche Miniſterium genannt wurde, das De-
ficit decken. Nun ſoll aber Rußland Bedenken tragen, in die

weil es das Wiederauftreten der
ſcandinaviſchen Unionsidee furchtet und hat deshalb eine Note
dem daniſchen Cabinette zuſtellen laſſen, worin es ſeine Wei-
gerung ausſpricht, welche Note dem jetzigen Miniſterium nicht

Auch England ſoll auf das Anſinnen der daäni-
ſchen Regierung, ihm auf die weſtindiſchen Lande 800,000 Pfd.
Sterling zu leihen, nicht recht eingehen wollen. Daß bei ſo
bewandten Umſtänden das daniſche Cabinet die laute Stimme
verloren hat und den Kopf nicht mehr ſo hoch tragt, iſt leicht
zu erachten und wenn ſich dies Alles beſtätigt, ſo ſtande
einem baldigen Abſchluß eines fur Deutſchland vortheilhaften
Friedens nicht mehr viel im Wege; denn was will oder kann
Daänemark ohne Geld machen? Sollte es auch zu dem Mittel
greifen, wozu ihm „Fädrelandet“ rath, nämlich Oomaänen und
Schloſſer zu verkaufen um zu einigen Millionen zu kommen,
ſo reichen dieſe kaum hin, die Lucken in den Finanzen auszu-
füllen, viel weniger einen neuen Krieg führen zu koönnen.
Wenn nicht alle Zeichen trugen, iſt Rußland auf die Seite der
Partei getreten, welche eine ewige Union zwiſchen Schleswig-
Holſtein und Daänemark errichten will. Daß Dänemark ohne
die Herzogthümer nicht fortbeſtehen kann, ſieht jeder ein, der
nicht gerade mit Verſtandesblindheit geſchlagen iſt. Werden die
Herzogthumer von Daänemark getrennt, ſo bleibt dieſem Lande
nichts Anderes uübrig, als ſich unter Schwedens Fittige zu be-

dies aber eben iſt es, was England und Rußland
fürchten und weshalb dieſe beiden Maächte Daänemarks vermeint-
liche Anſpruüche auf die Herzogthuümer vertreten. Englands

wurden gefaährdet ſein,
wenn beide Sundufer Einem Staate gehoörten; Rußland furch-
tet wiederum bei einer Vereinigung aller drei ſcandinaviſchen
Reiche unter Schwedens König fur den Beſitz der ehemaligen
ſchwediſchen Lande. Viele wollen noch weiter gehen und be-
haupten, daß die ſämmtlichen Oſtſee-Provinzen Rußlands dabei
gefahrdet ſeien, weil es vorauszuſehen iſt, daß Scandinavien
alsdann mit ſeinem natuürlichſten Bundesgenoſſen, mit Deutſch
land, ſich eng vereinigen würde, welches in beider Jntereſſe
liegt. Jn dieſem Falle ſieht es allerdings ſehr bedenklich für
Rußland aus. Deutſchland wurde dann im Beſitz einer impo-

ſanten Flotte und in Verbindung mit den dreien Reichen Ruß
land im Zaume halten, ſeiner Oſtſeeflotte den Ausgang ver
weigern und, im Falle eines Krieges dieſelbe ganz vernichten
können. So ware dann der ruſſiſche Koloß leicht zu ſtürzen.
Alſo iſt es nicht Freundſchaft fur Dänemark daß die beiden
Mächte für daſſelbe handelnd auftreten, ſondern die Furcht vor
eigener Gefahr. Wir hoffen, daß die Zeit nicht mehr fern iſt,
daß dieſer leidige Haß zwiſchen Deutſchland und Daänemark
ſchwinden wird zum Vortheile beider Nationen; daß dieſer
Haß in ein aächtes Freundſchaftsbündniß ſich verwandele, dem
auch Schweden und Norwegen ſich anſchließen wird. Alsdann
wird dieſe Trias dem Herrſcher an der Newa Geſetze vorſchrei
ben und Albion ſtolz entgegentreten können. (Magdeb. Z.)
Frankfurt a. M., d. 4. Jan. Mehrere der ausge

zeichnetſten hydrotechniſchen Beamten Deutſchlands, nämlich der
Geh. Oberbaurath Hagen aus Berlin, der Oberbaurath Lange
aus Kaſſel und der Waſſerbaudirector Hübbe aus Hamburg
ſind auf den Ruf des Reichshandelsminiſters Duckwitz hier ein
getroffen, um bei der Entwerfung der Geſetze mitzuwirken,
welche die Erhaltung und Verbeſſerung der deutſchen Waſſer-
ſtraßen bei der bevorſtehenden Aufhebung der Flußzoölle ſicher
ſtellen ſollen.

Frankfurt a. M., d. 4. Jan. Jn der heutigen 146.
Sitzung der Nationalverſammlung wurden alle in der preußi-
ſchen Verfaſſungsfrage geſtellten Antrage verwor-
fen und ſchließlich der Antrag Raveaux's die Sache auf
ſich beruhen zu laſſen, angenommen. (S. Beilage).

Frankfurt a. M. d. 6. Jan. Wie wir vernehmen
iſt Herr v. Gagern mit Herrn v. Lerchenfeld, der ſich gegen
wartig hier befindet, in Unterhandlung wegen Uebernahme des
Portefeuille des Reichsminiſteriums des Jnnern. Es ſoll dies
ſchon ſeit Herrn v. Lerchenfeld's Austritt aus dem baieriſchen
Miniſterium Herrn v. Gagern's Abſicht geweſen ſein, und er
nur habe abwarten wollen, bis die Nationalverſammlung uüber
ſein Programm, und alſo uüber ſein eigenes Miniſterium werde
entſchieden haben.

München, d. 3. Januar. Se. Majeſtät der König hat
unterm 1. d. den erblichen Reichsrath Grafen v. Giech, zur
Zeit Mitglied der Reichs- Verſammlung in Frankfurt, fur die
Dauer des bevorſtehenden Landtags zum erſten Praſidenten der
Kammer der Reichsraäthe ernannt.

Wien, d. 2. Januar. Die drei Biſchoöfe des Erzherzog
thums Oeſterreich haben einen energiſchen Proteſt gegen die
Religions- Paragraphen der Grundrechte eingelegt. Sie be-
haupten, die roömiſch-katholiſche Kirche müſſe die vorzugsweiſe
vom Staate begunſtigſte bleiben ſie verwahren das Eigenthum
der Kirche vor jeglichem Angriffe, verwerfen die Civilehe und
vindiziren dem Klerus das Recht, auch fernerhin auf den offent-
lichen Unterricht Einfluß zu nehmen.

Frankreich.
Paris, d. 1. Jan. Jn Bezug auf den Miniſter-Wechſel

ſcheint uns nur die Aeußerung des Thiers'ſchen „Conſtitution
nel“ von Bedeutung: „Es iſt immer Zeit genug, um ſchlechte
Nachrichten zu bringen und das Abtreten eines ſo verdienſtvol-
len Mannes zu melden, wie Hrn. Malleville. Die Urſache deſ-
ſelben liegt in einer bedauerlichen Differenz zwiſchen ihm und
dem Praſidenten der Republik. Hr. v. Malleville blieb bei die
ſer Gelegenheit der Würde ſeines Charakters treu, ſo wie den
Grundſätzen der conſtitutionellen Regierung.“
Letzteres Geſtandniß iſt doppelt wichtig, weil es ein Beleg aus
dem Munde des Hrn. Thiers zu der Behauptung der Oppo
ſition iſt, daß Ludwig Napoleon bereits anfange, den Kaiſer
zu ſpielen, und zweitens enthält es implicite eine Warnung



des Hrn. Thiers an ſeinen Schüler, obſchon ſich kein Menſch
als Miniſter weniger um die Verfaſſung gekümmert hat, als
Hr. Thiers. Dieſer fürchtet aber, daß Louis Napoleon ihm
über den Kopf wachſen und daß er bei ſeinem Eintritt in das
Kabinet nur noch der Zweite im Staate ſein werde. Daher
ſeine zarte Fürſorge fur die Verfaſſung. Was man übrigens
von Maännern wie Thiers für die Zukunft zu erwarten hat in
Bezug auf liberale Grundſaätze, mag folgender Ausſpruch des
„Conſtitutionnel“ über die Salzſteuer Frage beweiſen: „Die
Uebereilung, mit welcher die National- Verſammlung das Salz-
geſetz votirt hat, trägt bereits ihre Früchte. Nicht allein die
Finanzen des Staates ſind geopfert, ſondern es iſt den Han
dels- und Gewerbe Jntereſſen der größte Schaden zugefügt
worden. Die Gewerbtreibenden des Weſtens ſind gefährdet
durch einen Tarif, welcher ſie nicht hinlänglich gegen die Ein
fuhr fremden Salzes ſchützt u. ſ. w. u. ſ. w.“ Jmmer der alte
Thiers: Repreſſion als Grundſatz der Politik, Schutzzölle als
Grundſatz des Handels. Alles für die privilegirten Klaſſen,
nichts für die Mehrzahl, das Volk, die Conſumenten. (K. 3.)

Paris, d. 1. Januar. Einem Artikel in den heutigen
Debats“ nach zu urtheilen, ſcheint die miniſterielle Kriſis im

h i ſein. Wir empfingen, heißt es darin,mer noch nicht beendet zu ſein. pf gen, he
bis zu dieſem Abend keine beſtimmten Nachrichten über den Zu
ſtand des Miniſteriums. Jndeſſen glauben wir, daß für den
Augenblick kein Miniſterwechſel ſtattfinden ſoll. Die Poffnung,
welche Viele gehegt hatten, in dem heutigen Moniteur die Be
kanntmachung einer Amneſtie zu finden, hat ſich nicht erfüllt.

err Marraſt hat erſe h W ſo e ehe
iſi er Nationalverſammlung wahlen lar Dre de enbie“ berichtet über ernſte Auftritte in Ba

donvilles. Der Pöbel ſchaarte ſich dort zuſammen und wollte
mehrere Beamte und reiche Fabrikanten aufknupfen. Man rief
„Tod dem Henker Cavaignac! Hoch die Guilloiine! Nieder mit

I

den Jan. Die Empfanggsfeierlichkeiten, welche
geſtern bei dem neuen Praſidenten ſtarthatten, haben keinen
gunſtigen Eindruck hervorgebracht. Obgleich alle officiellen Re
den verbeten waren, blieb es doch nicht aus, daß von Seiten
der Diplomaten und der Behoördenchefs mit dem Präſidenten
und den Miniſtern Geſprache angeknüpft wurden, und bei die-
ſer Gelegenheit machte ſich der Unterſchied zwiſchen der Beredr-
ſamkeit Louis Philipps, die man ſonſt an jenem Tage zu be
wundern Gelegenheit hatte, und Louis Napoleons Redner
abe nur allzuſehr zum Nachtheil des Letzteren bemerkbar.

Selbſt in den höheren dieſem zunächſt ſich bewegenden Kreiſen
hat die Art und Weiſe, wie der neue Praſident ſich hierbei
benommen, ſehr mißfallen, und man fangt bereits an ſtarke
Befurchtungen wegen der Zukunft zu hegen. Den Vorſtänden
der Körperſchaften wurde von Odilon Barrot geantwortet
Beſonderer Erwaähnung verdient es noch, daß eine große An-
zahl Offiziere der Nationalgarde ſich von dem officiellen Empfang
beim Praſidenten in V s Cavaignac's verfügt haben,

ort ihre Karten abzugeben.Paris, d. 2. So Der Praſident der Repuplik war
bei den geſtrigen EmpfangsCeremonieen, welche von 11 bis 3
Uhr dauerten, von den Miniſtern und Marſchällen von Frank
reich, ſo wie von Changarnier und einem zahlreichen Stabe
umgeben. Er trug die Generals Uniform der Nationalgarde
mit dem großen Bande und Stern der Ehrenlegion, und
ſtand in der Mitte des großen Saales im Erdgeſchoß unbe-
deckt an der Spitze der Marſchaälle. Alle Mitglieder des
diplomatiſchen Corps, das zuerſt ſeine Aufwartung machte,
waren in Galatracht. Der papſtliche Nuntius hatte den

Diplomaten. Der Praſident tratzauf den Nuntius zu, und
ſprach die Hoffnung aus den Papſt bald in ſeine Staaten
wieder eingeſetzt zu ſehen. Allen übrigen Geſandten gab der
Präſident Verſicherungen ſeines aufrichtigen Wunſches nach
Frieden und Eintracht. Nach dem diplomatiſchen Corps
kamen der Reihe nach die ehemaligen Officiere des Kaiſer
reichs, die oberſten Gerichtsbehörden, die übrigen Behörden
und Corporationen ſo wie zuletzt die Officiere der National-
garde und der Linientruppen. An mehrere Perſonen, unter
Anderen an die Herren Portalis und Troplong, ſowie Admi-
ral Hugon, richtete der Präſident verbindliche Worte. Etwa
400 Repraſentanten erſchienen geſtern perſönlich im Elyſee
oder gaben ihre Karten ab; General Cavaignac war jedoch
angeblich nicht darunter.

Paris d. 3. Jan. Jm Palgſte des Praſidenten der
Republik wurde geſtern Miniſterrath gehalten. Die Ernen-
nung des Prinzen de la Moscowa zum Geſandten in Berlin
und des Herrn Dubois zum Geſandten in Belgien wird als
zuverläſſig bezeichnet; amtlich iſt jedoch darüber noch nichts
bekannt. Als Geſandter in London wird fortwährend Napo-
leon Bonaparte bezeichnet.

Die als miniſterielles Blatt geltende „Patrie“ giebt fol
gende Nachricht, die, ohne amtlich zu ſein, geſtern in den
diplomatiſchen Kreiſen verbreitet war: Der Congreß zu Bruſ-
ſel wird nicht Statt finden. Man kann den Vermittelungs-
plan als aufgegeben betrachten. Oeſterreich gab bekanntüch
nur gleichſam gezwungen zu dem Congreſſe ſeine Zuſtimmung,
und es hat daher die erſte Gelegenheit, auf die Nutzloſigkeit
von Conferenzen hinzuweiſen, welche zu keinem Ziele führen
könnten begierig ergriffen. Das Programm Manifeſt Gio-
berti's hat ihm zum Vorwande gedient. Gioberti ſagt darin,
daß „Sardinien nicht aufhören werde, ſich zum Kriege zu
rüſten.““ Oeſterreich thut nun, als ob es in dieſer Verſiche-
rung eine Art Kriegs- Erklärung erblicke und hat, wie man
ſagt, verkundet, daß der Congreß von dem Augenblicke an,
wo Sardinien nicht an den Frieden denke, keinen Sinn mehr
habe.

Nach einer Erklärung Marraſt's wird er, wie bisher, die
Präſidentſchaft der Verſammlung annehmen, wenn ſie ihm
übertragen wird.

Ein bayonner Blatt meldet, daß Cabrera am 26. bei
Vich mit 10,000 Mann die koönigliche Armee unter Concha,
welche 14,000 Mann zahlte, gänzlich geſchlagen und zerſtreuet
habe; nach einem Blatte von Barcelona dagegen war Concha
am 27. zu Vich eingeruckt.

Paris, d. 4. Januar. Mit der Ernennung des Hrn.
Lagréné zum bevollmächtigten Miniſter der Republik bei den
zu eröffnenden Konferenzen in Bruſſel fallt die in alle ande-
ren Blätter übergegangene Nachricht der „Patrie“ weg, der
zufolge Oeſterreich von dieſen Konferenzen ſich zurückgezogen
hatte in Folge einer Erklärung des ſardiniſchen Kabinettes,
welche die Schlichtung der italieniſchen Frage der Entſcheidung
durch das Schwert anheimſtellte. Die nächſte Wirkung jener
falſchen Nachricht war, daß geſtern und heute die Fonds auf
der Börſe fielen. Die Staatsmaänner der Borſe ſahen hierin
eine von Oeſterreich der Republik zugefügte Beleidigung, die
nach ihrer Staatsweisheit nothwendiger Weiſe zu einem Kriege
zwiſchen Frankreich und Oeſterreich führen müſſe.

Heute um Mittag hat die Einſetzung des ehemaligen Kö-
nigs von Weſtfalen als Gouverneur der Jnvaliden Statt ge
funden. Jerome Napoleon verfügte ſich in Begleitung ſeines
Sohnes Napoleon, Volksvertreters, des Generals Petit, Un-
ter-Gouverneurs der Jnvaliden, und mehrerer Generale und

Vortritt; ihm folgten der britiſche Geſandte und die anderen verabſchiedeten Offiziere aus dem Kaiſerreiche nach dem Hotel.
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ind Der neue Gouverneur richtete eine kurze Anſprache an die Jn-
ten validen, welche auf die alten Soldaten einen tiefen Eindruck
der machte; dieſelben drängten ſich beſonders um den Sohn Je-

rome's, der ſo ſehr dem Kaiſer ahnlich ſieht.
r

ſer

a Großbritannien und Jrland.er London, d. 1. Jan. Lord Auckland, erſter Lord der
mi Admiralität und Mitglied des Kabinets, iſt heute fruh im 65.
wa Lebensjahre geſtorben. Auf Beſuch bei Lord Aſhburton ging
ſee er vorgeſtern auf die Jagd, als er ploötzlich erkrankte. Die
och beruchtigte Lola Montez ſoll vor drei Tagen hier eingetroffen

ſein. hder Die Times theilt nachſtehendes Schreiben mit, welches
en ein junger Mann, der die Vortrabs- Expedition der Kommuni-
lin ſten nach Jcarien (Texas) mitmachte, aus dem Spital in New
als Orleans unterm 16. Nov. an ſeinen Vater in Frankreich gerich-
hts tet hat. Früher ein vertrauter Correſpondent Cabet's und ſein
po eifrigſter Schüler, hatte er vor den Juniereigniſſen ſein Bischen
f Vermoögen geſammeit, den größeren Theil an Cabet abgeliefert
fol und ſodann die Reiſe nach Jcarien angetreten. Das Schreiben
den des betrogenen armen Menſchen lauter

Theuerſter Vater! Jn großer Eile ſchreibe ich Dir einige Zeilen über
üſ meine Lage. Mit Mühe den Klauen des Todes entkommen, liege ich ſeit
gs unſerer Rückkehr aus der Gegend, wohin der abſcheuliche Cabet uns ſchickte,
lich um uns zu vernichten, als Patient im hieſigen Spitale. Ach! Ach! als
ng wir jenen tödtlichen Platz erreichten (denn Alles, die Elemente ſogar ein

geſchloſſen, iſt dort giftathmend und peſtartig), ſtarben von den 90 Mann,
keit woraus die erſte Abtheilung beſtanden hatte, neun und alle übrigen er-
ren krankten binnen vier Tagen nach der Ankunft. Nach einer Woche war
Hio- ich dem Tode nahe und glaubte mich verloren reichliche Gaben Chinin
rin aber heilten das Fieber und ich konnte mich nach New Orleans zurück

ſchleppen, wo zum Glück das Spital vortrefflich iſt. Eine Strecke von
zu 120 Stunden mußte ich zu Fuß und ganz allein durch Wälder machen;
che ſchrecklich litt ich Hunger und Durſt; mein Gepäck mußte ich wegwerfen,
nan weil ich nicht Kraft hatte, es ferner zu tragen. Cabet ſagte uns: Zhr
an geht nach einem Lande, wo an Allem Ueberfluß iſt.“ Der Elende ſandte

uns dahin, ohne das Land nur im mindeſten zu kennen. Alle ſeine Schrif-
ehr ten ſind Lügen nicht ein Wort iſt wahr von dem was er uns von der

ergiebigen Jagd dem Fiſchfange c. vorſpiegelte. Welche Niederträchtig-
die keit, daß er eine Schaar Menſchen abſchickte, um elendiglich umzukommen,

ihm und uns das Geld vorenthielt, welches wir ihm anvertraut hatten. Jene
Chimäre des Communismus, womit er unſere ſchwache Einbildung kitzelte,
iſt der ſchlechteſte Zuſtand der Geſellſchaft, der ſich nur denken läßt es iſt

bei förmliche Sclaverei, es iſt die Hölle. Wenn Euer 100 an der Zahl ſind,
ha, ſo haſt Ou 99 Herren. Du kannſt durchaus nichts thun, nicht einmal
uet eſſen oder trinken, ohne daß man daran was auszuſetzen und zu tadeln
icha weiß Du haſt nicht die mindeſte Freiheit und jede Stunde giebt es Strei-

tigkeiten über die Lebensmittel. Beſtändig ſchreit einer dem anderen zu:
„Kerl, du ißt zu viel. Sieh, wie wenig ich brauche du biſt ein fauler

orn. Vielfraß.“ Hätte man die Geduld von Millionen Hiobs, man könnte es
den nicht ertragen. Wir übrigens ſind, aber zu ſpät, vollkommen enttäuſcht;

nde- nichtsdeſtoweniger war dieſe Erfahrung nöthig, um uns von unſerem Jrr-
trhume zu überzeugen. Mögen jetzt die, welche die Probe noch nicht ge

der macht haben, es ebenfalls thun ich verſpreche ihnen, daß ſie von ihrem
gen Communismus ſchnell geheilt ſein werden. Alle Schwärmer in Frankreich
ttes, werden von ihrer Geiſtesverwirrung bald zurückkommen, wenn ſie unſere
ung Erzählungen hören. Communismus! Bah! Weder dieſe noch irgend eine

der anderen ſocialiſtiſchen Abgeſchmacktheiten werden je in Frankreich
ener J perrſchen.
auf

e Vermiſchtes.iege Strehlen, d. 31. Decbr. Auf ſeinem Gute zu Ro
ſen ſtarb am 27. d. Mts. der Major Mund, bekannt als Her-

Ko zog von Dodendorf, einer der wenigen noch lebenden Hel-
ge den, welche unter Schill aus eigenem Antriebe für Befreiung

ines des Vaterlandes gekämpft. Einen deutlichen Beweis, wie
Un- Mund ſich die Liebe und Freundſchaft Aller, die ihn in ſei-
und nem bewegten Leben gekannt, errungen gewahrte die Theil-
otel. nahme an ſeinem Begräbniß obwohl Tag und Stunde we-

nig bekannt gemacht worden, waren doch ſämmtliche Geiſt
liche, Gutsbeſitzer u. ſ. w. der Gegend erſchienen.

Hofrath v. Reinbeck, als Schriftſteller und Humoriſt l
ehrenwerth bekannt, Ritter d. württ. K. O., ſtarb zu Stutt-
gart den 1. Januar, 80 Jahr alt.

Zurufan die Urwähler und Wahlmänner Preußens.
Wenige Tage noch und Jhr ſollt die Maänner wahlen, welchen

Preußens, ja Deutſchlands Geſchick in die Hande gelegt wird.
Ihr habt geſehen, was wir zu erwarten hatten da eigen und

ehrſuüchtige Männer mit dazu erkoren waren Euer Glück zu begrunden
an ihnen hat es nicht gelegen daß Preußen und Deutſchland nicht
ſchon in den ſcheußlichſten Bruder und Burgerkrieg verfallen iſt, aber
ihnen haben wir zu verdanken, daß unſere Bruder und Kinder von
ihrem Heerde gehen, ihren Familien als Ernahrer entriſſen werden,
unter die Landwehr treten mußten, um die durch jene Manner hervor
gerufene Hyder der Zwietracht zu vernichten, ihnen haben wir es zu
verdanken, daß ſchwachſinnige Menſchen mit in das Ungluck geſturzt
ſind, ihnen haben wir es zu verdanken, daß dem Staate ein ungeheu-
rer Aufwand auferlegt wurde, dem wir durch erhoöhete Steuer wie
der erſetzen, tragen muſſen! Ja! entweder man muß jene Männer
fur kopflos halten oder die böſe Abſicht beimeſſen, daß ſie es ſo ge
wollt, ſolchen Maännern aber können wir unſer Vertrauen nicht
von neuem ſchenken

Leider haben viele ihrer Wähler ſich dennoch bethoören laſſen und
haben ihnen Beifall durch Ehrenempfang bezeigt. Wohl aber dir Preu
ßen und Deutſchland, daß es nur wenige waren, welche ſo ruchlo
ſem Treiben ihren Beifall zollten!

Moögen jetzt Alle zur, Beſinnung gekommen ſein und erkennen, daß
Preußen nur durch ſeine neuen Abgeordneten kund geben kann, daß es
würdig iſt der Stelle, die ihm von Gott angewieſen, Deutſchlands
Fuhrer zu ſein. Mögen nun redliche, dem Vaterlande treue Männer i
gewählt, und uns dadurch Deutſchlands Achtung, ſein Vertrauen wieder
erworben werden, um das uns die Mehrzahl der vorigen Vertreter ſo
ſchnöde gebracht hat!

Darum ihr Urwäahler und Wahlmanner: gebet nur denen Eure
Stimme, die einer freien verfaſſungsmaßigen, monarchiſchen Regierung
huldigen, laſſet Euch nicht verführen durch ſo gleißneriſche Kundge
bungen, wie ohnlaängſt wieder 3 Magdeburgſche Fuchſe in der dortigen
Zeitung thaten, um Euch wieder zu gewinnen zu Eurem eigenen Ver-
derben, die, während ſie von unſerm ſauren Schweiß ſich gütlich
thaten ubber unſer Verderben bruüteten; gebt ſie der Vergeſſenheit

in! 9g Wohl uns, daß Preußens und Deutſchlands Schutzgeiſt einen Ho- h
henzollern zum Wachter ſeiner Wohlfahrt beſtellt hatte; drum Friedrich

Wilhelm der treue Hort Er lebe hoch nAlle ehrenwerthe, zu Recht wirkenden Blatter wollen dieſem Zu
ruf ihre Spalten nicht verſagen. Halle an der Saale, am 8. Jan.
1849. Schulze, ein Urwahler.

Getreidepreiſe.
(Rach Berliner Scheffel und preuf. Gelde.)

Halle den 6. Januar.

Weizen 1 23 94A bis 1 28 94R gzer! 28 9 le 1 3 nGerſte 25 27 6 iHafer 15 95 17 6 tMagdeburg, den 6. Januar. Nach Wispeln.)

Weizen 40 47 Gerſte 22 26Roggen 26 227 Hafer 14 16
Waſſerſtand der Saale bei Halle

am 7. Januar Abends 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 9 Zoll.
am 8. Januar Morgens 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 9 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 6. Januar 35 Zoll unter 0.
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Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 7. bis 8. Januar.

Hr. Partik. v. Gneiſenau a. Dresden.
Die Hrrn. Kaufl. Süllig a. Rathenau,

Die Hrrn. Stud. Naumann u. Krahl a. Göt-

Jm Kronprinzen
Jnſp. Bachmann a. Wien.
Hamacher a. Düren.
tingen.

Stadt Zürich iBerlin. Hr. Dr. Heſſe a. Mühlhauſen.
Baron v. Brandenſtein a. Lachsgrün, v. Hoffmann a. Dresden, v.

r. Jnſp. Feiſt a. Cöln.
Seebe a. Leipzig, Burghagen u. Fink a. Magdeburg, Fink a. Hückes-
Otto a. Carlsfeld.

wagen Meyer a. Gernrode.

Bekanntmachungen.

Edietal-Citation.
Nachdem durch Verfügung vom 2. die

ſes Monats über das Vermögen des Müh
lenbeſitzers Schmidt zu Raßnitz der Con
curs eröffnet worden iſt, ſo werden alle die
jenigen, welche an den Gemeinſchuldner
Anſprüche zu haben vermeinen, aufgefor
dert, in dem auf

den 8. März 1849 Vormittags 10 Uhr
vor dem Deputirten Herrn Ober-Landesge-
richts Referendar Lerche anberaumten Li-
quidations Termine perſönlich oder durch ge
hörig legitimirte aus der Zahl der hieſigen
Juſtiz Commiſſarien zu wählende Bevoll
mächtigte zu erſcheinen, ihre Anſprüche ge
bührend anzumelden und deren Richtigkeit
nachzuweiſen. Diejenigen, welche in dieſem
Termine nicht erſcheinen haben zu gewär-
tigen, daß ſie mit allen ihren Forderungen
an die Maſſe präkludirt, und ihnen des-
halb gegen die übrigen Gläubiger ein ewi-
ges Stillſchweigen auferlegt werden wird.
Als Bevollmächtigte werden die Herren Ju-
ſtizCommiſſarien Wagner, Grumbach
und Klinkhardt hierſelbſt vorgeſchlagen.

Merſeburg, den 23. Nov. 1848.
Königl. Land u. Stadtgericht,
Abtheilung für Subhaſtations und Cre-

ditſachen.

Auetion.
Freitag, den 12. d., von Mittags 1 Uhr

an u. folg. Tages, werden in dem Troitſch-
ſchen Hauſe hier in der gr. Ulrichsſtraße
Nr. 17 mehrere Faſſer Kornbranntwein,
Nordhäuſer, Liqueur, Rum und Sprit,
Zuckerſyrup und Ruckelrubenſaft, 3 Kru-
ken gereinigtes Kienöl, Firniß, Leinol,
Thran und Wagenſchmiere, Theer, Pech,
Glaspech und weißes Pech, Kalifonium,
eine Partie leere Faſſer und zuletzt Meu-
bles, Haus und Küchengerath, Betten
und andere Sachen gerichtlich verauctionirt
werden. Gräwen, Auct.-Comm.

Fuhrleute,
welche die Anfuhre von 700 Cichorien-
wurzeln von Rothenburg a/S. nach
hier übernehmen wollen, können ſich mel

J. A. Röhrig Sohn.den bei

Die Hrrn. Lieut. v. Bronkowski u. v. Ottenfeld a.

ſ ſddeneeeeeeeeeerorerro rerBei G. C. Knapp in Halle u. A. Loſſier in Cönnern iſt zu haben:
ll gemeine

dentſche Wechſelordnnung.
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Goldnen Ring:
a. Bremen.

Stadt Hamburg:

Die Hrrn. Rittergutsbeſ.

Die Hrrn. Kaufl. Zur Eiſenbahn
a. Altenburg.

DTWcWs-m-Z

Hr. Fabrik. Müller a. Dresden.
ger a. Leipzig. Die, Hrrn. Kaufl. I Hinze a. Magdeburg

Hr. Bau Engliſcher Hof: Hr. Stod. med. Hauſen a. Jena. Die Hrrn. Kaufl.
Andreas, Möbius u. Klein a. Potsdam.
Forſtmſtr. Heinze a. Prag.

Hr. Rittergutsbeſ. v. Waldenfels a. Dresden.
Prem.-Lieut. v. Schrader a. Weißenfels.
feld a. Brandenburg.

—c-=„zJS mr

Nach dem Beſchluß der Reichsverſammlung vom 24. Novbr. 1848.

Mit erläuternden Bemerkungen für Geſchäftsleute
von

A. Schwarzkopf,
Vorſteher der Handelsſchule in Jena.
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Einige ordentliche ſtarke Kutſcher und
Hausknechte finden ſofort Unterkommen
durch J. G. Fiedler in Halle, kleine
Steinſtraße.

T ZZ —-F

Ein Kapital von 2000 hat auf
ländliche erſte Hypothek zum Ausleihen in
Auftrag J. G. Fiedler in Halle, kleine
Steinſtraße.

Schootenſtroh hat zu verkaufen Heck-
ner in Giebichenſtein.

Ein Ziegelmeiſter, der alle in ſein Fach
ſchlagende Waaren zu fertigen und zu bren-
nen weiß und eine Caution ſtellen kann,
ſucht eine ſofortige Stelle. Frankirte Adreſ-
ſen mit Z. F. bezeichnet befördert die Ex
pedition des Couriers.

Ein Handlungs-Commis, gewandter
Detailliſt, ein tüchtiger Oeconomie- Ver
walter und mehrere Wirthſchafterinnen ſu-
chen ſofort oder 1. April Anſtellung durch
J. G. Fiedler in Halle.

Anfrage.
Erſchiene es nicht beſſer und der Zeit

angemeſſener, wenn das knotige Dur, wel
ches ſich viele Meiſter mehrerer Gewerke,
z. B. die Boööttcher, gegen die Geſellen
bedienen in Sie verwandelt wuürde?

Mehrere betreffende Geſellen.

Eine friſch milchende Kuh ſteht zum
Verkauf bei dem Gutsbeſitzer Werner in
Sylbittz.

Von den ſchnell vergriffenen

Engl. Cholerabinden
habe ich wieder eine neue Sendung er-
halten. Friedrich Arnold

am Markt.

Zum Wurſtfeſt
Mittwoch den 10. d., wie auch zur Stuhl-
ſchlitten- und Schlittſchuhfahrt ladet ein

Ratſch in Böllberg.

Eine Wirthſchafterin in der Landwirth-
ſchaft erfahren ſucht zum 1. Februar eine
derartige Stelle. Zu erfragen Paradeplatz
Nr. 1067.

Auf dem Reilsberge wird zum 1. April
ein Mädchen mit guten Atteſten verlangt.
Geeignete Perſonen haben ſich gegen 4 Uhr
Nachmittags zu melden.

Eine Wohnung, beſtehend aus 2 Stu-
ben, Kammern, Küche nebſt Zubehoör, iſt
an ruhige Miether zu vermiethen gr. Ul
richsſtr. Nr. 70.

Dienstag den 9. d., Abends 7 Uhr
Extra- Concert

in der Weintraube.
Entrée die Perſon 21 M.

Nach dem Concert Ballmuſik.
Das Uebrige durch die Programms.

Stadtmuſikchor.

Verhältniſſe halber iſt ein hieſiges Ma-
terial-DOetail- Geſchäft mit Waarenbeſtan-
den zu verpachten. Zur Annahme ſind
circa 1000 A erforderlich. Näheres wird
Herr Kaufmann Geißler die Güte ha-
ben mitzutheilen.

Hr. Buchhalter Lan
Dörgens

Hr. Agent Künne u. Hr.

Hr.
Hr. Forſt-Cand. v. Hirſch

Die Hrrn. Kaufl. Schöppe a. Berlin Lipp
mann a. Magdeburg, Scheller u. Remhold a. Hamburg.

Die Hrrn. Barone v. Langenfels a. Berlin, v. Sell
Die Hrrn. Kaufl. Crone a. Magdeburg Berg a.

Chemnitz Grüneberg u. Hr. Fabrik. Lauer a. Braunſchweig.
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Der Vorſtand des Wahlvereins hat in der Beilage zu Nr. 4.
des Couriers eine Erklärung gegeben, in der er mir ein verläum-
deriſches Verfahren Schuld giebt und dieſes der Verachtung
aller rechtlichen Leute überweiſt.

Die Hitze hat ihn übereilt. Jch hatte nämlich zum Schluß
meiner Erörterung ausdrücklich geſagt: „Bei dieſer Lage der
„Sache iſt nur ein doppelter Fall möglich. Entweder die
„Mitglieder des Wahlvereins haben das Programm ihrer Ber-
„liner Collegen und deren Anſprachen nicht gekannt, oder ſie
„haben mit Rückſicht auf die öffentliche Stimmung in unſrer
„Stadt oder aus irgend einem andern politiſchen Grunde ab-
„ſichtlich verſchwiegen, was jene als erſte und wichtigſte Forde
„rung an ihre Deputirten aufſtellen.“ Jch hatte alſo eine Al-
ternative geſtellt und es wäre die Aufgabe des Vorſtandes ge
weſen, ſowohl den Vorwurf der Unbeſonnenheit, als den
der Perfidie von ſich abzulehnen. Er verwahrt ſich jedoch nur
gegen den letzteren, während er den erſtern, aber wieder nur
ſtillſchweigend, einraumte. Denn es heißt zum Schluß ſeiner
Erklärung Was übrigens die in jener Warnung erwähnte
„„Anſprache des Comité's an die Wähler Nr. 2. betrifft, ſo iſt
„uns ſelbige zur Zeit noch nicht bekannt unſer Anſchluß an
„das Central- Comité fur volksthuümliche Wahlen grundete ſich
„auf die Anſprache vom 17. Decbr. vorigen Jahres und deren
„2 Beilagen A und B, in denen der berührte Paſſus nicht
„enthalten iſt.“ Jn dieſen Worten liegt das Geſtändniß der Un-
beſonnenheit. Der Beweis fur dieſe Behauptung iſt leicht zu
fuhren:

1. Jn der dem Wahlverein bekannten Anſprache des Een-
tral- Comites vom 17. Decbr. heißt es: „Das unterzeichnete
„Comité hat ſeine Aufgabe dahin erfaßt, die Wahlen fur die
„zuſammentretenden Kammern in derjenigen Richtung zu be-
„wirken, welche durch die Majorität der National-
Verſammlung am 9. Novbr. vertreten war.“ Und

welches iſt dieſe Richtung? Der beſonnene Politiker kann dar
über nicht zweifelhaft ſein. Wer die Schritte dieſer Majorität
bis zur Steuerverweigerung mit Aufmerkſamkeit verfolgt, wer
die Erklärungen ihrer Führer vor und nach der Auflöſung der
National- Verſammlung geleſen, wer überhaupt Sinn für Politik
hat, wird ſchon aus dieſer Erklärung des Central -Comité's entneh
men, daß daſſelbe allein ſolche Männer zu Deputirten erwahlt wiſ-
ſen will, welche die politiſche Nothwendigkeit der Verlegung,
Vertagung und Auflöſung der National- Verſammlung nicht an-
erkennen, welche alſo folgerichtig das Miniſterium in Anklage-
ſtand verſetzen und die octroyirte Charte verwerfen muſſen.
Nur eine ungluckliche Eilfertigkeit, die nach Allem haſcht, was
nach Oppoſition ſchmeckt, oder Alles ſchnell ergreift, was wie
Volksfreiheit ausſieht, kann die Nothwendigkeit ſolcher Conſe-
quenz verkennen.

2. Dem Wahlverein war ferner das Wahlprogramm des
Central Comité's (Beilage B) bekannt. Jn dieſem Programm
heißt es: „Wiaährend alſo das Volk ein unzweifelhaftes Recht
„nicht bloß auf Vereinbarung der Verfaſſung, nicht bloß auf
„einen beſtimmten Jnhalt dieſer Vereinbarung, nicht bloß auf
„die leichtere Form dieſer Vereinbarung in Einer Kammer
„hat, während dies in dem K. Propoſitionsdecret vom 2. April
„v. J. mit den Worten: daß die zu dieſer Vereinbarung zu be
„rufende Verſammlung der Natur ihrer vorübergehenden Auf-
„gabe nach eine Theilung in Kammern nicht zuläßt, ausdrücklich
„ausgeſprochen iſt, würde die Auflöſung der National-Verſamm-
„lung und die Octroyirung der Verfaſſungs Urkunde vom 5.

„Decbr. v. J. das Recht des Volks auf Vereinbarung vernich-
„ten, den ihm gebührenden Jnhalt der Vereinbarung verkürzen
„und an Stelle der Vereinbarung durch eine Kammer die er
„ſchwertere Reviſion durch zwei Kammern ſetzen. Dieſe Acte
„des Miniſteriums vom 5. Decbr. v. J. befinden ſich daher un
„zweifelhaft in keiner Beziehung in Uebereinſtimmung mit der
„Geſetzgebung des Landes und wir hegen daher die Ueberzeu
„gung, daß letztere in allen Punkten, in denen dieſe Ueberein-
„ſtimmung vermißt wird, noch zu Recht beſtehe Was heißt das
Für den beſonnenen Politiker nichts Anderes als das Miniſterium
hat ungeſetzlich gehandelt, indem es die National- Verſammlung
aufgeloöſt, eine Verfaſſung octroyirt und darin unter Andern
auch die Beſtimmung von 2 Kammern aufgenommen hat, und
es iſt die Pflicht der künftigen Volksvertreter, ſich gegen dieſe
ungeſetzlichen Schritte des Miniſteriums zu erklären und den
alten Boden der Vereinbarung wieder zu betreten. Dieſe allein
mögliche Auslegung findet denn auch ihre volle Beſtaätigung in
der Anſprache des Central-Comité's an die Urwahler Nr. 2, die
dem Wahlverein noch nicht bekannt geweſen, mir aber ſchon
längſt im Original vorliegt, und in der es ich wiederhole die
betreffenden Worte nochmals ausdrucklich heißt: „Darum

müſſen wir an die Männer, die wir als unſre Vertreter nach
„Berlin entſenden, als erſte und wichtigſte Forderung ſtellen,

„daß ſie die einſeitige Verleihung der Verfaſſung als einen un
geſetzlichen Act des Miniſteriums Brandenburg erklaären, daß

„ſie ſich gegen alle Folgen verwahren, die aus dieſem Act er-
„wachſen koönnen, und daß ſie ihre Aufgabe dahin erfaſſen und
„„feſtſtellen, das unterbrochene Werk der Vereinbarung mit dem
„Koönige fortzuſetzen.“

Jrnmm Gegenſatz gegen dieſe Forderung macht nun der Vor
ſtand des Wahlvereins darauf aufmerkſam, daß er in ſeinem
Programm geradezu geſagt, „wir ſehen in der Verfaſſung vom
„5. Decbr. die weſentlichſten Bedingungen fur die zweckmaßigſte
„Regierungsform unſres Staats gegeben daß er alſo, wie
er jetzt erſt hin zufügt, die Verfaſſung anerkannt habe, vor
behaltlich der Reviſion, welche ſie ſelbſt in Ausſicht ſtellt. Jch
will mit dem Vorſtande nicht darüber rechten, ob in der von
ihm gebrauchten Wendung wirklich die Anerkennung der gege-
benen Verfaſſung liegt, und ob es nicht Pflicht geweſen ware,
dieſelbe in dem Programm ganz ausdrucklich auszuſprechen ich
acceptire vielmehr die jetzt von ihm abgegebene Erklarung, die
in dieſem wichtigſten Punkte ganz mit dem Programm des
Wahlcomité fur den Reg.- Bezirk Merſeburg uübereinſtimmt,
beſtens, und fordere ihn ſchließlich nur auf, offen anzuerken
nen und unumwunden auszuſprechen, daß er ſich in dieſem
Punkte in dem entſchiedenſten Widerſpruch mit dem Central-
Comité in Berlin befindet und daß er eben deshalb die voreilig
eingegangene Verbindung mit dieſem Comité, die mir wenig-
ſtens bei ſolcher Differenz der Anſichten ganz unmoglich zu
ſein ſcheint, aufzuheben entſchloſſen ſei.

Alle „rechtlichen Leute““ werden mit mir uübereinſtimmen,
daß ſich der Vorſtand nur durch dieſen Entſchluß mit Ehren
aus der Sache ziehen kann, und in dieſer Ueberzeugung kann
auch ich das Urtheil derſelben über mein angeblich verlaumde-
riſches Verfahren mit um ſo größerer Ruhe erwarten, je ent
ſchiedener dergleichen leidenſchaftliche Verdächtigungen in den
letzten Monaten verbraucht und wirkungslos geworden ſind.

Halle, den 6. Januar 1849.
Dr. H. Niemeyer.

Marder-, Fuchs-, Jltis- und
Haſenfelle kauft fortwährend

E. Lauterhahn,
Leipzigerſtraße Nr. 279. zu beziehen

Ein Logis von 3 heizbaren Stuben,
2 Kammern und Zubehör, mit der Aus- von heute an täglich friſch von
ſicht nach dem Markte, ſteht vom 1. April bekannter Güte empfiehlt

Leipzigerſtraße Nr. 279.

Pfannkuchen und Spritzkuchen

Guſtav Rincck.e



Conſtitutioneller Verein des Saalkreiſes.
Freitag, den 12. Januar, Nachmittags 2 Uhr Sitzung in Beiderſee zur Wahl

eines ſtellvertretenden Ordners und zweier Schriftführer fur die daſigen Sitzungen,
ſo wie zur Beſprechung der bevorſtehenden Wahlen der Wahlmänner für beide Kam-
mern.

e T ——z7] Wahlverein.
Dienstag, den 9. Jan. Abends 7 Uhr Verſammlung zur Vorſtandswahl im

Saal des
Fall bewilligt hat.

Handwerkervereins (alter Fechtboden),
Nur Mitglieder haben Zutritt.

welcher ihn fur dieſen beſonderen

Meine erſte Sendung diesjährigen

Aſtrachaniſchen Caviar
empfing ſo eben und empfehle ſolchen im Ganzen und einzeln billigſt

Carl Kramm.
kmVerkauf von beſten Stück und Nuſz

Steinkohlen.
Jm Beſitz einer ſtarken Partie beſter Stück- und Nuß-Steinkohlen

verkaufe ich davon täglich ſowohl im Einzelnen pro Tonne oder auch Partieenweiſe
zu den billigſten Preiſen.

Halle, am 2. Januar 1849. F. W. Trübe,
Klausthor- Vorſtadt Nr. 2178,

neben dem Fuürſtenthal.

Klausthor Nr. 2153 ſind. zum 1. April Verkauf oder Vertauſch. Eine
d. J. mehrere Wohnungen zu vermiethen.

Verſammlung
der Bienenväter in Weſtewitz

Donnerstag den 11. d. M.
Der Vorſtand.

Von jetzt ab beginnt der Kohlen-Ver-
kauf auf der BraunkohlenGrube »Richard«
bei Landersdorf. Preis à Tonne 3

Der Steiger Heſſe.

Mehrere Viehmadchen, Hausknechte,
Kutſcher zum ſofortigen Anziehen, ſowie
Köchinnen, Haus und Kindermädchen
weiſet geehrten Herrſchaften zum 1. Fe
bruar und zum 1. April nach

Frau Schaaf, Nr. 1471.

Ein Lehrling kann ſogleich oder auf
Oſtern in die Lehre treten bei dem Baä-
ckermeiſter Müller in der Barfüßerſtraße
Nr. 119.

Ein Laden nebſt Utenſilien ſteht ſofort

zu verpachten. Näheres bei Chriſtoph
Lehmann in Thekritz bei Sennewitz.

—AA

Gefunden wurde am 2. d. M. von
der Chauſſee-Barrière in Trotha ein klei
ner Fußſack; der ſich legitimirende Eigen-
thümer kann denſelben daſelbſt in Em-
pfang nehmen.

Ziegelei, Stunde von Leipzig, beſte-
hend in 9 Acker vorzugliche Wieſe, Brenn-
ofen, Scheunen, Zieglerwohnung und Bau
conceſſion zu Wohngebäuden, ſteht ſofort
Familienverhaltniſſe halber, mit ungefähr
einigen tauſend Thalern Anzahlung, zum
Verkauf; auch kann ein annehmlicher Tauſch
auf ein anderes Grundſtück eingegangen
werden überhaupt werden ſehr billige For-
derungen geſtellt. Alles Nähere zu erfah-
ren in der Weinhandlung der Herren Rie-
del u. Pfordte, Grimmaiſche Straße
dem Cafe Franqçais ſchrag über.

Eine gebildete Wittwe in den mittleren
Jahren ſucht eine Stelle als Haushalte-
rin in einer Familie, oder bei einem ein
zelnen Herrn. Die beſten Zeugniſſe liegen
vor. Das Nähere ſagt der Uhrmacher
Zander, an der Moritzkirche Nr. 576.

Auction.
Mittwoch d. 10. d. M. Nachmitt. 1 Uhr

u. folg. Tages ſollen gr. Ulrichsſtr. Nr. 20
mehrere männliche und weibliche Nachlaſſe,
als: Wand- u. Taſchenuhren Kupfer u.
Meſſing, 1 gr. Laſtwaage, 1 Gewicht,
1 Büchſe, Waſche, Betten, Kleidungs-
ſtucke, Meubles, Hausgeräthe u. dgl. m.,
meiſtbietend verkauft werden.

Brandt.
Ein Brennerei-Verwalter wird

geſucht durch A. Kuckenburg.

Gebauerſche Buchdruckerei.

Drei Thaler Belohnung!
Auf dem Wege von Leipzig nach Bit-

terfeld iſt Freitag den 29. December v.
J. ein Sack mit wollenen Waaren, be
ſtehend aus Z. Dutzend Shawls, 1
Dutzend Strümpfe, 2 Dutzend Zipfel-
mützen und mehreren dergl. Sachen, ver-
loren gegangen. Der ehrliche Finder wird
gebeten, denſelben in der Expedition des
Bitterfelder Kreisblattes gegen eine
Belohnung von 3 Thalern abzugeben.

Daniel Müller aus Jeßnitz.

Am 26. v. Monats iſt mir ein großer,
brauner, gelbflammiger Doggen Hund zu
gelaufen. Der Eigenthümer hat denſelben
gegen Erſtattung der Koſten binnen 8 Ta
gen abzuholen, oder der Hund wird ver
kauft.

Hohnſtedt, d. 4. Januar 1849.
Friedrich Große.

Zu Oſtern dieſes Jahres finden einige
Penſionaire freundliche Aufnahme. Das
Nähere beim Seilermeiſter Ließgang
vor dem Klausthore.

Halle, d. 6. Januar 1849.
nneeeéèé

An Amalie in M.
Emmeline in A.,
Auguste, der Krone von C.,
Henriette in H.

hierdurch die nochmalige Verſicherung un
wandelbarer Treue vom Landgewehr.

FamilienNachrichten.
Todes- Anzeige.

Heute Abend entſchlief ſanft im 57. Le
bensjahre unſer theurer Gatte und Vater,
der practiſche Wundarzt F. A. Geiſt,
aus ſeinem Wirkungskreiſe in der Provin
zial-Jrrenheilanſtalt bei Halle, was Ver
wandten und Freunden mit der Bitte um
ſtilles Beileid ergebenſt anzeigen

Halle, d. 5. Januar 1849.
die tiefbetrübte Gattin

nebſt Kindern.

Todes- Anzeige.
Geſtern Nachmittag 3 Uhr entſchlief

ſanft unſer theurer Gatte und Vater, der
Amtsverwalter Johann Gottfried Rö-
ſer, im ſechsundſechzigſten Lebensjahre.

Von der innigen Theilnahme aller de
rer, die den Verewigten kannten, über
zeugt, bringen wir dies tief betrübende
Ereigniß nur auf dieſem Wege zur Kennt-
niß lieber Verwandten und Freunde.

Halle, d. 8. Januar 1849.
Die Hinterbliebenen.

n kk
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Erſte Beilage zu Nr.

dunkelung der Sache zu verhüten.

6 des Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.
Dienstag den 9. Januar I8A9.
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Verordnung
über die Einführung des mündlichen und öffentli-

chen Verfahrens mit Geſchworenen in Unter-
ſuchungsſachen.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig
von Preußen c. c.

verordnen in Ausführung der Artikel 92 und 93 und auf Grund
des Artikels 105 der Verfaſſungs- Urkunde für den ganzen Um-
fang Unſerer Monarchie, mit Ausſchluß des Bezirks des Appel-
lationsgerichtshofes zu Koln, auf den Antrag Unſeres Staats-
Miniſteriums was folgt:

AbſchnittAllgemeine Vorſchriften über das Verfahren bei
Unterſuchungen.

S. 1. Anklage-Prozeß.
Die Gerichte ſollen bei Einleitung und Führung der Unterſuchungen

wegen einer Geſetzes Uebertretung nicht ferner von Amts wegen ſondern
nur auf erhobene Anklage einſchreiten.

S. 2. Staatsanwalt ſchaft.
Bei jedem Appellationsgericht ſoll ein Ober Staatsanvalt und für

jedes Kreis oder Stadtgericht ein Staatsanwalt aus der Zahl der zum
höheren Richteramte befähigten Beamten beſtellt werden, deſſen amtlicher
Beruf es iſt, bei Verbrechen die Ermittelung der Thäter herbeizuführen
und dieſelben vor Gericht zu verfolgen. Jedem Staatsanwalte ſind, ſo
weit das Bedürfniß es erfordert, vom Juſtiz- Miniſter Gehülfen beizuord
nen welche unter ſeiner Aufſicht ſtehen und ſeinen Anweiſungen Folge
leiſten müſſen, überall aber, wo ſie für ihn auftreten, zu allen Verrich-
tungen deſſelben berechtigt ſind.

H. 3. Die Ober-Staats-Anwalte, Staats-Anwalte und deren Gehül-
fen gehören nicht zu den richterlichen Beamten. Sie ſind in ihrer Amts-
führung nicht der Aufſicht der Gerichte ſondern die Staats Anwalte der
Aufſicht des Ober Staats Anwalts und dieſer mit ihnen der des Juſtiz
Miniſters unterworfen, deſſen Anweiſungen fie nachzukommen haben. Die
definitive Ernennung der Ober Staats Anwalte und Staats Anwalte
erfolgt durch Uns auf den Antrag des Juſtiz- Miniſters.

S. 4. Verhältniß der Staats Anwaltſchaft zu anderen Behörden.
Den Polizei- Behörden und anderen Sicherheits-Beamten verbleibt die

ihnen geſetzlich obliegende Verpflichtung Verbrechen nachzuforſchen und
alle keinen Aufſchub geſtattenden vorbereitenden Anordnungen zur Aufklä-
rung der Sache und vorläufigen Haftnahme des Thäters mit Beobachtung
der Vorſchriften des Geſetzes vom 24. September 1848 (Geſetzſamml.
S. 257—-259), zu treffen. Sie haben jedoch die von ihnen aufgenomme-
nen Verhandlungen dem betreffenden Staats Anwalte zur weiteren Ver
anlaſſung zu überſenden, auch den Requiſitionen deſſelben wegen Einlei
tung oder Vervollſtändigung ſolcher polizeilicher Vorunterſuchung Folge

leiſten.zu 5. Die Gerichte ſind verpflichtet, von Verbrechen, welche amtlich
zu ihrer Kenntniß kommen dem StaatsAnwalte ſogleich Mittheilung zu
machen auch den von demſelben an ſie gerichteten Anträgen wegen Feſt
ſtellung des Thatbeſtandes und wegen ſonſt erforderlicher Ermittelungen
zu genügen und, wenn es nöthig iſt, einen Unterſuchungsrichter zu ernen-nen. Waltet Gefahr im Verzuge ob, ſo hat das Gericht auch ohne An-

trag des Staatsanwalts alle diejenigen Ermittelungen, Verhaftungen oder
ſonſtigen Anordnungen vorzunehmen, welche nothwendig ſind, um die Ver-

Die Verhandlungen hierüber ſind dem-
nächſt dem Staatsanwalt mitzutheilen.

H. 6. Dem Staatsanwalt legt ſein Amt die Pflicht auf, darüber zu
wachen daß bei dem Strafverfahren den geſetzlichen Vorſchriften überall
genügt werde. Er hat daher nicht blos darauf zu achten, daß kein Schul-
diger der Strafe entgehe, ſondern auch darauf daß Niemand ſchuldlos
verfolgt werde.

9. 7. Unterſuchungs Verhandlungen Verhaftungen oder Beſchlag-
nahmen hat der Staatsanwalt, wenn nicht Gefahr im Verzuge obwaltet
und der Fall der Ergreifung auf friſcher That vorliegt, nicht ſelbſt vor
zunehmen, ſondern ſolche nach den Umſtänden entweder bei der Polizei

e

Behörde oder bei dem betreffenden Gerichte zu beantragen. Er iſt jedoch
befugt, allen polizeilichen und gerichtlichen Verhandlungen, welche Gegen-
ſtände ſeines Geſchäftskreiſes betreffen, beizuwohnen mit dem Beamten,
welcher die Verhandlung zu führen hat, in unmittelbare Verbindung zu
treten und ſeine Anträge und Mittheilungen zur Förderung des Zweckes
der Unterſuchung an dieſen Beamten zu richten.

H. 8. Dem Staatsanwalt ſteht die Einſicht aller polizeilichen und
gerichtlichen Akten, welche ſich auf einen zu ſeinem Geſchäftskreiſe gehö-
renden Gegenſtand beziehen jederzeit frei. Auch gehört es zum Berufe

deſſelben den Unvollſtändigkeiten Verzögerungen oder ſonſtigen Unregel-
mäßigkeiten, welche er in den Unterſuchungen wahrnimmt, durch Anträge
bei der vorgeſetzten Behörde des die Unterſuchung führenden Beamten Ab-
hülfe zu ſchaffen.

H. 9. Verbrechen deren Beſtrafung die Geſetze von dem Antrage
einer Privatperſon abhängig machen, darf der Staatsanwalt nur dann
vor Gericht verfolgen, wenn hierauf von jener Partei angetragen worden
iſt. Doch iſt er ſowohl in dieſen Fällen als auch dann, wenn bei Ver
brechen anderer Art die Betheiligten ſich an ihn wenden, befugt, die ge
richtliche Verfolgung zu verweigern ſofern er dieſelbe für geſetzlich be
gründet nicht erachtet. Ueber Beſchwerden wegen ſolcher Weigerungen
hat der Ober Staatsanwalt zu entſcheiden.

H. 10. Dem Ober-Staatsanwalte ſteht die Befugniß zu, die Functio
nen der Staatsanwaltſchaft auch bei den Gerichten erſter Jnſtanz ſeines
Amtsbezirks ſelbſt oder durch einen ſeiner Gehülfen zu übernehmen, wenn
er dies für zweckmäßig ſang f

H. 11. Die Eröffnung einer Unterſuchung muß durch förmlichenBeſchluß des Gerichts erfolgen. 8 ß 9 v
H. 12. Gegen den Beſchluß eines Gerichts, durch welchen der An

trag auf Eröffnung einer Unterſuchung zurückgewieſen wird ſteht dem
Staatsanwalte innerhalb einer zehntägigen präkluſiviſchen Friſt, welche
mit dem Ablaufe des Tages beginnt, an dem die Mittheilung des Be
ſcheides erfolgt iſt, die Beſchwerde an das Appellationsgericht offen.
Bei der Entſcheidung dieſes Gerichts muß es verbleiben.

H. 13. Sowohl während der Vorunterſuchung, als während des
ganzen Laufes der gerichtlichen Unterſuchung, ſteht dem Gerichte die
Beſchlußnahme über die Verhaftung oder Freilaſſung des Angeklag
ten zu. Beſchwerden über den Beſchluß des Gerichts gehören vor
et dige Appellationsgericht, bei deſſen Entſcheidung es be
wendet.

H. 14. Mündlichkeit und Oeffentlichkeit des Verfahrens,
Der Faällung des Urtheils ſoll bei Strafe der Nichtigkeit ein

mundliches öffentliches Verfahren vor dem erkennenden Gericht vorher-
gehen, bei welchem der Staatsanwalt und der Angeklagte zu hoören,
die Beweisaufnahme vorzunehmen und die Vertheidigung des Angeklag-
ten mündlich zu führen iſt.

H. 15. Die Oeffentlichkeit der Verhandlungen kann von dem Ge
richte durch einen öffentlich zu verkündeten Beſchluß ausgeſchloſſen wer
den wenn es dies aus Gruünden des öffentlichen Wohls oder der Sitt
lichkeit für angemeſſen erachtet.

H. 16. Vertheidigung.
Der Angeklagte kann in den Faällen, jedoch wenn eine Vorunter-

ſuchung ſtattfindet (H. 42 ff. 75 ff.), erſt nach Abſchluß derſelben
ſich des Beiſtandes eines Vertheidigers bedienen. Bei ſchweren Ver
brechen (S. 60) muß dem Angeklagten ein Vertheidiger, falls er
einen ſolchen nicht erwählt hat, von Amts wegen beſtellt werden.

S. 17. Dem Vertheidiger der Angeklagte moöge verhaftet ſein
oder nicht, müſſen die UnterſuchungsAkten auf Verlangen in der Ge
richts- Regiſtratur zur Einſicht vorgelegt werden. Eine Verabfolgung
derſelben an den Vertheidiger iſt nicht geſtattet.

H. 18. Zwangsmittel jeder Art, durch welche der Angeklagte zu
irgend einer Erklarung genöthigt werden ſoll, ſind unzuläſſig.

H. 19. Hat eine Beweisaufnahme durch Einnehmung des Augen
ſſcheins an Ort und Stelle ſtattgefunden, ſo muß das darüber aufge

J nommene Protokoll bei dem mündlichen Verfahren vorgeleſen werden.
H. 20. Zeugen, welche nicht vorgeladen worden, jedoch in der

Nähe befindlich ſind, kann der Richter ſogleich durch den Gerichtsdie
ner geſtellen laſſen, im aktiven Dienſt ſtehende Militärperſonen jedoch
nur mit Genehmigung ihrer Vorgeſetzten. Daſſelbe gilt von gehörig
vorgeladenen, aber ausgebliebenen Zeugen. Hat ein ſolcher Zeuge ſein
Ausbleiben nicht im voraus entſchuldigt, ſo kann gegen ihn von dem
Gericht ohne weiteres Verfahren eine Geldbuße bis zu 20 Rthlr. oder
eine Gefängnißſtrafe bis zu acht Tagen, und die Verpflichtung zur
Tragung aüer Koſten feſtgeſetzt werden, welche durch die von ihm ver
urſachte Anſetzung eines neuen Termins entſtehen. Die Niederſchla
gung dieſer Strafe und die Entbindung von der Koſtentragung iſt von
dem Gericht nur dann zu bewilligen, wenn der Zeuge binnen 14 Tagen
nach Zuſtellnng der Strafverfügung ſein Ausbleiben genügend ent

uldigt.g. i. Kann bei dem mündlichen Verfahren die Vernehmung eines

Zeugen wegen Krankheit, Alterſchwäche, großer Entfernung, oder we-
gen anderer unabwendbarer Hinderniſſe nicht erfolgen, ſo iſt ſolche an
derweit zu bewirken, und in dieſen Fällen, ſo wie alsdann wenn
ein ſchon zuvor gerichtlich vernommener Zeuge inzwiſchen verſtorben
iſt, das VernehmungsProtokoll bei dem mündlichen Verfahren vor
zuleſen.
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h22. Beweis und Urtel. bens mit der Unterſuchung und Ent i ieidung in contDie beſtehenden geſetzlichen Vorſchriften über das Verfahren bei Werden ſolle. (hetgerg in eantimaeolam derſobren feſtzu
Aufnahme der Beweiſe, insbeſondere auch darüber welche Perſonen H. 33. Nur auf Grund beſcheinigter erheblicher Hinderniſſe kann dem u
als Zeugen vernommen und vereidet werden dürfen, bleiben ferner Antrage des Angeklagten auf Anſetzung eines neuen Termins ſtattgegeben Le
maßgebend. Dagegen treten die bisherigen poſitiven Regeln über die werden. 9 nen,
Wirkungen der B weiſe außer Anwendung. Der erkennende Richter S. 34. Jn dem Termine wird, nachdem die Anklage durch den Poli r

at fortan unter genauer Friſuns aller Beweiſe für die Anklage und zei-Anwalt vorgetragen und der Angeklagte darüber vernommen worden
ertheidigung nach ſeiner reien, aus dem Jnbegriffe der vor ihm er mit der Beweisaufnahme, ſo weit dies erforderlich iſt, verfahren der Po

folgten Verhandlungen geſchöpften Ueberzeugung zu entſcheiden, ob der lizei-Anwalt mit ſeinen Anträgen, ſo wie der Angeklagte mit ſeiner Ver dies
Angeklagte ſchul di 6 oder nicht ſchuldig ſei. Er iſt aber verpflich- theidigung, gehört, ſodann aber das Urtheil gefällt und mit Gründen ver e
tet, die Gründe, welche ihn dabei geleitet haben, in dem Urtheile an kündet. Der Richter iſt jedoch befugt, die Fällung des Urtheils auszuſetzen et
ugeben. Auf vorläufige Losſprechung (Freiſprechung von der Jn- und einen Termin zur Fortſetzung des Verfahrens zu beſtimmen. erfer
anz) ſoll nicht mehr erkannt werden. H. 35. Erſcheint der Angeklagte der gehörig erfolgten Vorladung un9. 23. Derffür ſchuldig Erklärte iſt zur vollen geſetzlichen Strafe geachtet in dem Termine nicht oder verweigert er in demſelben, über die W
verurtheilen. Anklage ſich zu erklären, ſo wird der Beweis aufgenommen und nach An en24. Einer Belehrung des Verurtheilten über die ihm zuſtehen- hörung des Polizei Anwalts, ſo wie des für den Angeklagten etwa auf e ſie

den Rechtsmittel bedarf es nicht. getretenen Vertheidigers, das Urtheil gefällt und verkündet. Dem ausge Se
g. 25. Abweſende und flüchtige Verbrecher ſind auf den Antrag bliebenen Angeklagten iſt das Urtheil in Ausfertigung zuzuſtellen. u

des Staats Anwalts mittelſt Ediktalien vorzuladen. Die 577, S. 36. Findet der Richter bei Beurtheilung der That des Angeklag e m
578, 580, 581, 85 und 587 der KriminalOrdnung treten außer Kraft, ten, daß ſolche ein Verbrechen enthält, deſſen geſetzliche Strafe ſeine rich kche
r den Vorſchriften der ſh. 579, 582, 583, 584 und 586 r W Huruiee ſo hat er die Sache mittelſt Beſchluſſes hluß

ro erw. an das kompetente Gericht abzugeben. Ueber KompetenzſtreitigketH. 26. Die Beſchlüſſe des Gerichts und ſeiner Abtheilungen wer- das Gericht der höheren Jnſtanz zu entſcheiden rasnrenigteſten oot 6 r
den, auch wenn es auf Fällung des Urtheils ankommt, durch Stim S. 37. Ueber den Hergang im Termine wird von einem vereideten b ſin
menmehrheit gefaßt. Eine Beſtätigung des richterlichen Urtheils durch Gerichtsſchreiber ein Protokoll aufgenommen, welches den weſentlichen Jn r
den Juſtizminiſter findet nicht ferner ſtatt. halt der Erklärungen des Polizei Anwalts, des Angeklagten und der Zeus gen enthalten muß, und in welchem zugleich das abgefaßte Urtheil mit deſ ſchrif

Abſchnitt II. ſen Gründen niederzuſchreiben iſt. Der Richter und der Gerichtsſchreiber Wer
Beſondere Vorſchriften über das Unterſuchungs- haben dieſes Protokoll zu vollziehen. a

Verfahren. H. 38. 2) Bei Verbrech27. 1) Bei Vergehen. Die Unterſuchun id di ſcheig und die Entſcheid r Jderen en uns und die Entſcheidung erſter Jnſtanz in Anſehung ziehung eines Gerichtsſchreibers 53 deigd ar ſo i
See de gehen, welche in den Geſetzen mit Geldbuße bis zu 50 drei Mitgliedern beſtehen, in Anſehung 1) derjenigen im S. 27 bezeichneten rechti

halern, oder Freiheitsſtrafe bis zu ſechs Wochen oder körperlicher Vergehen, welche in der Schlußbeſtimmung deſſelben von d K.

occeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeenit m eſer Strafen zugleich bedroht ſind, erfolgt durch welche in den Geſetzen mit Geldbuße vchſtes über 32e e e e See en e e e n et e ers. mpetenz der Einzelrichter tritt auch dann ein, wenn drei Jahre überſteigt, oder mit dieſ i gleich der Vneben dieſen Strafen zugleich auf Ehrenſtrafen zu erkennen iſt. Aus auch wenn ſie noch a ieſen beiden Strafen zugleich bedroht ſind, er

r I. außerdem denr n s z bleiben jedoch die deren Rechten e t Folge her Polher Apilobekeechen s we dwhret
wentweder zugleich auf Verluſt von Aemtern, Titeln [(che entweder nur mit Amts fati ählgkeits Erklä überoder Würden oder des Rechts zum ſelbſtſtändigen Gewerbe Betriebe zu rung zu allen öffentlichen r r e ralen dieſen

erkennen iſt, oder in welchen die Verurtheilung für den Verbrecher den bedroht find, welche aber die zu 2 r t r an Dem
oder des Bürgerrechts nach den geſetzlichen 4) des zweiten und dritten großen gemeinen eder n d namh

g. 28 s W ingt zur Folge hat. ſtänden begangenen und des erſten gewaltſamen Diebſtahls. Jn denjenigen28. Die Geſchäfte des Staatsanwalts werden bei den Unterſuchun Landestheilen, in welchen das Allgemeine Landrecht nicht G r Angel
gen dieſer Art von Beamten verwaltet, welche der RegierungsPräſident entſcheidet rückſichtlich der Kompetenz zu Nr. 1 7 3 das ar i demſe
nach Anhörung des Ober Staatsanwalts kommiſſariſch hierzu ernennt, und gebrauch hergebrachte Strafmaß, in hernach zwei et as durch Gerichts- ſon
über deren Amtsführung der Ober Staatsanwalt die Aufficht zu führen Beſtimmung des Allgemeinen Landrechts Hweiſel haſten Käben aber die beam
hat. Ueber Beſchwerden welche gegen dieſe Beamten wegen verweigerter S. 39. Zur förmlichen Eröffnung der Unterſuch iErhebung von Anklagen geführt werden, hat der Ober Staatsanwalt zu ſtimmte Perſon iſt erforderlich: ins interſuchung gegen eine be Very
entſcheiden. Jm Uebrigen findet Alles, was über die Pflichten und Befug Anklageſchrift r r the ten u den war et nennen Gerie
niſſe der Staatsanwalte über deren Verhältniß zu den Gerichten, ſo wie Darſtellung der h u e raten er des Angeklagten, eine rn
über die Nothwendigkeit ihrer Zuziehung bei der Verhandlung vor dem er beſondere die Namen der Belaſurgeeengen deren Ahornng d a t en
en Richter, beſtimmt iſt, auch auf dieſe Polizei Anwalte An Anwalt verlangt, und die Bezeichnung des Verhrechene deſſen der Doge ſende

klagte beſchuldigt wird; 2) ein auf Grund dieſe h5 23 Se ne ihre ſchrie oder u re werden. öffnung der Unterſuchung er begec Sein Ler n nicht
30. ichter beim Eingange der Anklage zugleich der in welchem der Name des e ihm uldt Anwer geſteht derſelbe die ihm angeſchuldigte That, brechen zu be cichnen ſind. Angeklagten und das ihm angeſchuldigte Ver unter

er find die Beweismittel für die Anklage und Vertheidigung zur Hand F. 40. Die Berat ung und r oderr e e die i zu füh darüber, ob auf die an die en en v n h et tl zu fallen er Angeklagte verhaftet, ſo muß deſ Beiſein des Staats-Anwalts. E s e Er erfolſen Vorführung beim Eingange der Anklage ſofort geſchehen Unterſuchung für nich W e e in d Tee ne r er
p. t zuläſſig, ſo hat es in dem BeſchluſſeS. 31. Kann im Falle des L. 30 das Urthell nicht ſoglei z Jelhaſeer et s in dem Beſchluſſe, wenn dergleich gefällt Angeklagte verhaftet iſt, zugleich deſſen Frei z klagtwerden, der Angeklagte iſt aber derhaftet, ſo muß derſelbe ſoglei e Geri eſſen Freilaſſung zu verordnen.

gleich über H. 41. Findet die Gerichts-Abtheil iuvet gendie zu ſeiner Vertheidigung dienenden Beweismittel vernommen und hier vorbereit i ie förmli ins die 7ient pinrei henet, um über die förmliche E r denngen e gen Werſehren nd ar Ereſhedeng den Se en et den ſtehe die Puten den a h a dch. n
anberaumt werden zu welchem die bei its ü à e ue e e e e e e e e See e e e e ten S J g.die Umſtände, über welche ſie vorgeſchlagen ſind für weſentlich d H. 42. Hält der Staats Anwalt zur Vegrandung öder Vervollſtän zu b

igung der Anklage eine gerichtliche Vorunterſuch ir nöthi F werde

Bee e eahren durch eine ſchriftliche Verfügung vor S. 43. Der Unterſuchungsrichter hat bei dezulegen, welche die Thatſachen des ihm angeſchuldigten Vergehens ange der Kriminal ungsrichter Yat vei der Vorunterſuchung alle in
ben und die Aufforderung enthalten muß: zu riminal Ordnung für den Jnquirenten gegebenen Vorſchriften ins brech

zur feſtgeſetzten Stunde zu er beſondere zi 1 wim die zu ger Vertheidigung dienenden Sweemnne mit zur rer ten erſornr weger Zurehrno eines roreiweren Mvrroteon re

elle zu bringen i zeiti i
z gen, oder ſolche dem Richter ſo zeitig vor dem Termine an H. 44. Der Zweck der Vorunterſuchung iſt: die Exiſtenz und Natur fünf

zuzeigen, daß fie noch zu demſelben herbeigeſchafft werden können. Zugleich i ie di4 gleich des angezeigten Verbrechens, ſo wie die ü iiſt dem Angeklagten die Warnung zu ſtellen daß im Falle ſeines Ausblei- ſeiner Ueberführung dienenden Weweewue, e r
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z als dies zur Begründung einer Anklage und zur Vorberei-wird Haupt Unterſuchung erforderlich erſcheint. Der Un
terſuchungsrichter hat daher ſeine Nachforſchungen nicht weiter auszudeh-
nen, als dieſer Zweck es nothwendig macht. nd

H. 45. Die in der Vorunterſuchung vernommenen Zeugen ſin urch
den Unterſuchungs Richter, wenn keine geſetzlichen Gründe entgegenſtehen

z eidigen.60 Auch er Beſchuldigte kann in der Vorunterſuchung, wenn
dies zur Aufklärung des Sachverhältniſſes zweckmäßig erſcheint, vernom-
men werden. Iſt derſelbe verhaftet, ſo muß ſeine Vernehmung ſtets
erſ Nach Abſchließung der Vorunterſuchung legt der Unter
ſuchungsRichter die Akten dem StaatsAnwalte zur Stellung der nöthigen
Anträge vor. Trägt der Staats Anwalt hierbei auf Einſtellung des wei-
teren Verfahrens an, ſo hat das Gericht hierüber zu befinden und, wenn
es ſich mit dem Antrage einverſtanden erklärt, die Zurücklegung der Akten,
auch ſofern der Beſchuldigte verhaftet iſt, deſſen Freilaſſung zu verggen
Erachtet aber der Staats Anwalt oder das Gericht die förmliche Einlei
tung der Unterſuchung für begründet, ſo hat der Staats Anwalt die An
klageſchrift einzureichen, über welche alsdann die Gerichts Abtheilung Be

gut e Wird die Eröffnung der Unterſuchung beſchloſſen ſo hat die
Gerichts Abtheilung zugleich einen Termin zum mündlichen Verfahren zu

H. 49. Jſt der Angeklagte verhaftet, ſo wird ihm die Anklage
ſchrift nebſt dem Beſchluſſe vorgeleſen und er wird darüber vernommen
ob und welche Beweismittel zu ſeiner Vertheidigung er herbeigeſchafft,
insbeſondere welche Zeugen er vorgeladen zu ſehen verlange. Kann der
Angeklagte ſich hierüber nicht auf der Stelle erklaären, ſo iſt ihm dazu eine
angemeſſene Friſt zu beſtimmen. rtherotger euren9. 50. Steht dem verhafteten Angeklagten ein Verthei iger zur
ſo iſt dieſer eine Abſchrift der Anklage und des Beſchluſſes zu fordern be

recht c ſelbe und. 51. Iſt der Angeklagte nicht verhaftet, ſo wird derſe! beter Rittpetlno einer Dort der Anklageſchrift und des Beſchluſſes nach

iftlich vorgeladen.d e ſanſt a Jeagen werden ohne Rückſicht darauf ob ſie ſchon in
der Vorunterſuchung vernommen ſind oder nicht, alle diejenigen vorgeladen,
deren Abhörung der Staats Anwalt oder das Gericht fur erforderlich t
achtet oder der Angeklagte verlangt, inſofern das Gericht die Umſtände
über welche die Abhörung der Zeugen beantragt iſt, weſentlich finder. n
dieſem Zwecke müſſen die Thatſachen ganz beſtimmt angeführt wer en.
Dem Staats Anwalte und dem Angeklagten ſind die vorgeladenen Zeugen

Zwiſchenzeit bis zum Termine iſt dem verhafteten
tten, ſofern er einen Vertheidiger beſitzt, verſtattet, ſich mih zu r und zwar ohne Beiſein einer Gerichtsper-

ſon, wenn der Vertheidiger ein in Eid und Pflicht ſtehender Juſtiz-
wen Die Leitung der mündlichen Verhandlung, insbeſondere das
Verhör des Angeklagten und der Zeugen, gebührt dem Vorſitzenden der

i „Abtheilung.Gerigtee Du. an in der Vorunterſuchung eidlich vernommenen Zeu-

e werden bei ihrer nochmaligen I eenas nicht aufs neue vereidet,
uf den geleiſteten Eid verwieſen.und ſSeſcheint der gehörig vorgeladene Angeklagte in dem Termine

nicht, ſo kann das Gericht, wenn daſſelbe aus beſonderen Gründen die
Anwendung des Kontumazial Verfahrens nicht für angemeſſen hält,
unter Vertagung der Sache zu einem anderen Termine die Vorführung

aftung des Angeklagten anordnen.m z Verathang der Gerichts Abtheilung über das Urtheil
erfolgt ohne Beiſein anderer Perſonen.ſotet 32 Finre das Gericht bei Beurtheilung der That des Ange-

klagten, daß ſolche ein Verbrechen geringerer Art enthält, als derjeni-
gen, welche ſeiner Kompetenz zunächſt überwieſen iſt, ſo hat daſſelbe

as Urtheil zu fällen.kenne die ſBrerthung nicht an demſelben Tage beendet
oder das Urtheil mit den Gründen nicht ſogleich abgefaßt werden, ſo
hat das Gericht zur Verkündigung des Urtheils einen neuen Termin
zu beſtimmen welcher jedoch nicht über acht Tage hinausgeſchoben
werden darf.

H. 53. Jn der

S. 60. 3) Bei ſchweren Verbrechen.
Die Unterſuchung und Entſcheidung in Anſehung 1) derjenigen Ver

brechen, welche in den Geſetzen mit einer härteren als dreijährigen Frei-
heitsſtrafe bedroht ſind, und welche nicht zu dem im H. 38 bezeichneten
ehören, 2) der politiſchen und Preß- Verbrechen ſoll vor einem ausfünf Richtern und einem Gerichtsſchreiber beſtehenden Gerichte, un

ter Zuziehung von Geſchworenen, als beiſitzenden Richtern, erfolgen.
Den Vorſitzenden dieſes Gerichts ernennt der Erſte Präſident des Ap

9
3

5

pellationsgerichts und kann hierzu auch eines der Mitglieder deſſelben
auswählen.

S. Als politiſche Verbrechen im Sinne dieſes Geſetzes gelten
die im Allgemeinen Landrechte Thl. II. Tit. 20. Abſchnitt 2 bis Ab
ſchnitt 5 einſchließlich aufgeführten Verbrechen. Jn denjenigen Landes
tbeilen, in welchen das Allgemeine Landrecht nicht Geſetzzeskraft hat,
entſcheiden die in den landrechtlichen Abſchnitten Gattun
gen von Verbrechen und in zweifelhaften Fällen die Beſtimmungen des
Allgemeinen Landrechts. Als politiſche Verbrechen ſind jedoch nicht an
zuſehen die in den 5, 157 bis 160, 166, 180 bis 195, 207 bis 213
gedachten GeſetzesUebertretungen desgleichen gehören nicht hierher die
jenigen durch die Preſſe verübten Vergehen, bei welchen die Beſtrafung
von dem Antrage einer Privatperſon bedingt iſt oder die Strafe nur
in den durch das Geſetz vom 17. März 1848 (Geſetz- Sammlung
S. 69) S. 6 angedrohten Geldbußen beſteht.

Abſchnitt U.Von den Schwurgerichten.
ſ. 62. Bildung der Geſchworenenliſten.

Zum Geſchworenen kann nur berufen werden wer die
eines Preußen beſitzt, 30 Jahre alt iſt, im Vollgenuſſe
chen Rechte ſich befindet, leſen und ſchreiben kann, und wenigſtens ein
Jahr in der Gemeinde, in welcher er ſich aufhält, ſeinen Wohn
ſitz hat.

S. 63. Zu Geſchworenen können nicht berufen werden: 1) die Mi
niſter und UnterStaatsSecretaire, 2) die richterlichen Beamten, die
StaatsAnwalte und deren Gehülfen, 3) die Regierungs Präſidenten,
ProvinzialSteuerDirektoren, Landräthe, Polizei Präſidenten Polizei
Direktoren, 4) die im aktiven Dienſte befindlichen Militairperſonen,
5) die Religionsdiener aller Konfeſſtonen, 6) die Elementar-Schulleh
rer, 7) Dienſtboten, 8) diejenigen, welche 70 Jahre alt ſind, 9) dieje
nigen, welche nicht wenigſtens jährlich 18 Thlr. an Klaſſenſteuer oder
20 Thlr. an Grundſteuer (ausſchließlich der Beiſchläge) oder 24 Thlr.
an Gewerbeſteuer entrichten oder unter Vorausſetzung des Beſtehens
einer dieſer Arten der Beſteuerung nach ihren Verhaltniſſen zu entrich-
ten haben würden. Ohne Rückſicht auf den zu 9 erwähnten Steuerſatz
ſind jedoch wählbar zu Geſchworenen: die Rechts-Anwalte und Nota-
rien, die Profeſſoren, die approbirten Aerzte und diejenigen Beamten,
welche entweder von Uns unmittelbar ernannt ſind oder ein Einkom
men von wenigſtens 500 Thlrn. jährlich beziehen und nicht zu den oben
aus geſchloſſenen Kategorieen gehören.

S. 64. Für jeden landräthlichen Kreis wird alljährlich im Monat
September durch den Landrath, und für jede Stadt, welche zu keinem
landräthlichen Kreiſe gehört, durch den Magiſtrat, und da, wo kein
MagiſtratsKollegium beſteht, durch den Vorſtand der GemeindeVer
waltung, eine Urliſte angelegt, welche nach Vor und Zunamen, Stand,
Alter und Wohnort in alphabetiſcher Ordnung und unter fortlaufenden
Nummern diejenigen Perſonen enthält, welche zu Geſchworenen beru
fen werden können.

H. 65. Die Urliſte muß an einem öffentlich bekannt zu machen
den Orte drei Tage lang zu Jedermanns Einſicht offen gelegt wer
den. Behauptet Jemand, ohne Grund übergangen oder ohne Berück-
ſichtigung des Befreiungsgrundes eingetragen zu ſein, ſo hat er ſeine
Einwendungen binnen der dreitägigen Friſt zu Protokoll anzumeilden.
Erachtet die Behörde, welcher die Aufſtellung der Liſte oblag, die
Einwendungen für begründet, ſo erfolgt die nachträgliche Eintragung
oder Löſchung binnen drei Tagen nach Ablauf der dreitägigen Einwen
dungsfriſt.

66. Die abgeſchloſſenen Urliſten werden vom Kreis Landrathe,
in großen Städten, welche zu keinem landräthlichen Kreiſe gehören,
von dem Vorſteher der GemeindeVerwaltung, geſammelt und dem Prä
ſidenten der Regierung, in deren Bezirke ſie aufgenommen ſind einge
ſendet, welcher ſie definitiv feſtſtellt und daraus für jeden Schwurge-
richtsbezirk eine beſondere Jahresliſte derjenigen von ihm auszuwählen-
den Perſonen aus dieſem Bezirke anfertigt, welche er zur Function als
Geſchworene für das bevorſtehende Geſchäftsjahr geeignet erachtet. Au-
ßerdem wird von ihm eine Liſte von geeigneten ErgänzungsGeſchwore
nen aus den Perſonen zuſammengeſtellt, welche am Sitze des Schwur-
gerichts oder in deſſen nächſter Umgebung wohnen, und deren Zahl
von ihm nach ſeinem Ermeſſen zu beſtimmen iſt. Liegt ein Schwurge-
richtszirk in mehreren Regierungs Departements, ſo entſcheidet der
Sitz des Schwurgerichts darüber, welchem Regierungs- Präſidenten die
Urliſten einzuſenden ſind und die Aufſtellung der Geſchworenen Liſten
obliegt.

67. Vierzehn Tage vor dem Beginn jeder SitzungsPeriode des be
treffenden Schwurgerichts ſendet der Regierungs Präſident ein Verzeich
niß von 60 aus der Jahres Liſte herausgezogenen Perſonen an das am
Sitze des Schwurgerichts befindliche Gericht. Die Ergänzungs Liſte
wird dem Gerichte vor dem Anfange des Geſchäftsjahres zum Gebrauche

Eigenſchaft
der bürgerli-

während des Laufes deſſelben beſonders überſendet.
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F. 68. Der mit dem Vorſitze bei dem Schwurgerichte beauftragte rich-

terliche Beamte reduzirt jene Anzahl von 60 durch Auswahl der nach ſei-
nem Ermeſſen geeigneten Perſonen auf 36. Dieſe 36 Perſonen ſind zu Ge-
ſchworenen bei dem Schwurgerichte für die betreffende Sitzungs Periode be-
rufen. Wer demzufolge als Geſchworener an den Verhandlungen des Schwur
gerichts Theil genommen hat, darf ohne ſeine Einwilligung während eines
Jahres nicht wieder einberufen werden.

g. 69. Die Termine zur Abhaltung der Schwurgerichts Sitzungen ſind
von den betreffenden Gerichten nach dem Umfange der Geſchäfte feſtzuſetzen
und bekannt zu machen.

S. 70. Das Appellationsgericht hat die Befugniß, auf Antrag des
Staatsanwalts die Abhaltung des Schwurgerichts einem anderen Gerichte
aufzutragen, wenn von der Verhandlung der Sache vor dem zuſtändigen
Gerichte eine Störung der öffentlichen Ordnung zu befürchten ſteht.

C. 71. Die ausgewählten 36 Geſchworenen werden von dem betreffen
den Gerichte auf den zur Eröffnung der Sitzung feſtgeſetzten Tag geladen.

H. 72. Der Gerichtshof entſcheidet nach Vernehmung des Staats An-
walts in öffentlicher Sitzung über die Entſchuldigungsgründe derjenigen Ge
ſchworenen welche entweder nicht erſchienen ſind oder ihre Entlaſſungs-
geſuche bei Eröffnung oder während der Dauer der Gerichtsſitzung vorbrin-
gen. Geſchworene, welche ohne genügend befundene Entſchuldigung nicht
erſcheinen oder ſich entfernen, werden nachdem ſie verantwortlich gehört
worden, in eine Geldſtrafe bis 100 Rthlrn. im Wiederholungsfalle in eine
Geldſtrafe bis zu 200 Rthlrn. genommen und es findet gegen eine ſolche
Strafverfügung innerhalb einer 10tägigen präkluſiviſchen Friſt nur Be
ſchwerde bei dem Appellationsgerichte ſtatt.

g. 73. Sind beim Beginne der Verhandlung einer Sache, in Folge
des Nichterſcheinens einzelner Geſchworenen oder der ihnen ertheilten Ent-
laſſung oder Beurlaubung, weniger als 30 Geſchworene vorhanden, ſo wird
von dem Vorſitzenden des Gerichts die Zahl der Geſchworenen aus der Er-
gänzungsliſte durch das Loos auf 36 ergänzt. Die Ergänzungs Geſchwore-
nen müſſen der Ladung des Vorſitzenden bei Vermeidung der im H. 72 be
ſtimmten Strafe unverzüglich Folge leiſten

S. 74. Geſchworene, welche weiter als eine Meile von dem Orte des
Gerichts entfernt ihren Wohnſitz haben, erhalten, wenn ſie es verlangen,
für jede Meile der Hin und der Herreiſe 8 Silbergroſchen Reiſe Entſchä
digung Diäten werden ihnen nicht gezahlt.

S. 75. Eröffnung der Unterſuchung.
Bei politiſchen und Preßverbrechen, welche in den Geſetzen mit keiner

höheren, als der im H. 38 bezeichneten Strafe bedroht ſind, kommen rück-
ſichtlich der Eröffnung der Unterſuchung die S. 39 bis 47 einſchließlich zur
Anwendung. Wird die Eröffnung der Unterſuchung beſchloſſen, ſo ſind die
zeitherigen Verhandlungen an das kompetente Schwurgericht und den dieſem
zugeordneten Staatsanwalt abzugeben. Jn allen anderen Fällen muß dem
mündlichen Verfahren vor den Geſchworenen ſtets eine gerichtliche Vorunter
ſuchung vorhergehen, in welcher der Angeklagte zu hören iſt.

76. Beantragt der Staatsanwalt nach dem Schluſſe der Vorunter
ſuchung, den Beſchuldigten in den Anklageſtand zu verſetzen, ſo iſt
über dieſen Antrag von einer aus drei Mitgliedern beſtehenden Abtheilung
des kompetenten Gerichts zu befinden.

S. 77. Hält jene Gerichtsdeputation eine Ergänzung der Vorunterſu-
chung für nothwendig ſo beauftragt fie hiermit den Unterſuchungsrichter,
welcher nach Erledigung des Auftrags die Akten wiederum dem Staats-
anwalte vorzulegen hat.

S. 78. Erklärt ſie ſich für die Verſetzung in den Anklageſtand, ſo ſind
die Verhandlungen dem Appellations-Gerichte einzureichen deſſen aus fünf
Mitgliedern beſtehende Abtheilung für Strafſachen nach Anhörung des Ober-
Staatsanwalts deſinitiv über die Verſetzung in den Anklageſtand durch einen
Beſchluß entſcheidet. Nach Maßgabe dieſes Beſchluſſes, welcher zugleich
die Verweiſung der Sache vor ein beſtimmtes Schwurgericht anordnet, hat
der Ober Staatsanwalt binnen einer, der Regel nach auf nicht länger als
acht Tage zu beſtimmenden Friſt die förmliche Anklageſchrift anzufertigen,
welche dem zur Abhaltung des Schwurgerichts kompetenten Gerichte und
deſſen Staatsanwalte zu überſenden iſt.

S. 79. Hauptverfahren.
a) Vorladung und Kontumazialverfahren-

Zu dem Hauptverfahren vor den Geſchworenen iſt der nicht verhaftete
Angeklagte unter Mittheilung einer Abſchrift der Anklageſchrift und des im
g. 78 erwähnten Beſchluſſes durch eine ſchriftliche Verfügung vorzuladen,
welche die Aufforderung enthalten muß: zur feſtgeſetzten Stunde zu erſchei-
nen und die zu ſeiner Vertheidigung dienenden Beweismittel mit zur Stelle
zu bringen oder ſolche dem Richter ſo zeitig vor dem Termine anzuzeigen,
daß ſie noch zu demſelben herbeigeſchafft werden können. Zugleich iſt dem
Angeklagten die Warnung zu ſtellen daß im Falle ſeines Ausbleibens mit
der Entſcheidung in contumaciam verfahren werden ſolle. Zwiſchen der
Behändigung der Vorladung und dem Termine muß eine Friſt von minde
ſtens acht Tagen liegen es ſei denn daß der Beſchuldigte ſelbſt auf dieſe
Friſt verzichtet.

S. 80. Erſcheint der gehörig vorgeladene Angeklagte in dem Termine

nicht, ſo ergeht, nachdem der Staats Anwalt gehört worden, ein Kon
tumazial Urtel, welches der Gerichtshof ohne Mitwirkung der Geſchworenen
erläßt.

J. 81. Erhebt der Verurtheilte innerhalb drei Tagen, nachdem ihm das
Kontumazial Erkenntniß behändigt worden, Einſpruch gegen daſſelbe
bei dem Gerichte, welches erkannt hat, ſo wird das Urtel als nicht
ergangen erachtet, und die Sache gelangt zur abermaligen Verhand
lung an das Schwurgericht. Gegen das demnachſt ergehende Urtel fin
det ein abermaliger Einſpruch nicht ſtatt.

S. 82. Dem Angeklagten iſt am Tage vor der Verhandlung der
Sache ein Verzeichniß zuzuſtellen, welches Namen, Stand und Wohn-
ort derjenigen Geſchworenen enthalten muß, aus welchen das Schwur-
ericht fur ſeine Sache genommen werden ſoll. Sind am Tage derWerhandlung weniger als 30 Geſchworene vorhanden und muſſen des

halb Ergaänzungs -Geſchworene berufen werden, ſo iſt eine Bekannt-
machung der Namen dieſer Erganzungs Geſchworenen an den Ange-
klagten nothwendig wenn er bei deren Ausloſung nicht ſelbſt gegen
waärtig war.

9. 83. Bildung des Schwurgerichts.
Die Bildung des Schwurgerichts fur jede Sache erfolgt an dem

Tage, an welchem ſie verhandelt werden ſoll, in offentlicher Sitzung,
in welcher der Vorſitzende des Gerichts, der Gerichtsſchreiber und der
Staats-Anwalt oder ein Vertreter deſſelben zugegen ſein müſſen.

H. 84. Erheben ſich über die Bildung des Schwurgerichts Strei
tigkeiten, ſo müſſen die übrigen Richter der Abtheilung zugezogen
werden, und es kann ohne deren Mitwirkung eine Entſcheidung nicht
ergehen.g H. 85. Die Namen der Geſchworenen werden in Gegenwart des
Angeklagten, welcher ſich des Beiſtandes ſeines Vertheidigers bedienen
kann, aufgerufen. Der Name eines jeden Geſchworenen, welcher auf
den Aufruf antwortet, wird von dem Gerichtsſchreiber in eine Urne ge-
legt aus welcher die Namen auszulooſen ſind.

g. 86. Die Ziehung der Namen aus der Urne erfolgt durch den
Vorſitzenden. Sobald ein Name gezogen iſt, erklart zuerſt der Beamte
der Staatsanwaltſchaft und demnächſt der Angeklagte oder deſſen Ver
theidiger durch die Aeußerung „„angenommen oder abgelehnt ob
er den Geſchworenen annehme oder ablehne. Die Ablehnung oder Zu
rucknahme iſt nicht mehr zulaſſig, wenn ein fernerer Name aus der
Urne gezogen iſt.

S. 87. Das Schwurgericht für den einzelnen Fall iſt in dem Augen
blicke gebildet, wo die Namen von 12 nicht abgelehnten Geſchworenen
aus der Urne gezogen ſind.

9. 88. Das Recht zur Ablehnung erliſcht jedenfalls, ſobald nur
noch 12 nicht abgelehnte Namen ſich in der LoosUrne befinden.

g. 89. Die Anfuhrung von Grunden fur die Ablehnung iſt nicht
erforderlich.

g. 90. Die Halfte der Geſammtzahl der Ablehnung ſteht der
Staats Anwaltſchaft, die andere Hälfte dem Angeklagten oder, wenn
in einer und derſelben Sache deren mehrere ſind, Allen zu.

91. Jſt die Geſammtzahl eine ungerade, ſo ſteht der Staats
Anwaltſchaft eine Ablehnung weniger zu als dem Angeklagten.

ſ. 92. Sind bei einer und derſelben Sache mehrere Angeklagte be
theiligt, ſo haben ſie ſich über eine gemeinſchaftliche Ausuübung des Ab
lehnungsrechts zu einigen.

H. 93. Das Schwurgericht fur die Sache muß aus zwolf Perſonen,
bei Strafe der Nichtigkeit, beſtehen.

g. 94. Der Gerichtshof kann verordnen, daß außer den 12 Geſchwo
renen noch einer oder mehrere in der durch das Loos beſtimmten Rei-
henfolge zugezogen werden ſollen, welche den Verhandlungeu als ſtell
vertretende Geſchworene für den Fall beizuwohnen haben, daß es einem
der Geſchworenen unmöglich werden ſollte, bis zum Schluſſe der Ver
handlung anweſend zu bleiben.

S. 95. Niemand kann in einer Sache Geſchworener ſein, in welcher
er als Zeuge, Dolmetſcher, Sachverſtändiger oder Polizei Beamter
thätig geweſen iſt oder ſonſt nach allgemeinen geſetzlichen Vorſchrif
ten als Richter nicht wurde mitwirken koönnen, bei Strafe der Nichtig-
keit.

H. 96. Die Mitglieder des gebildeten Schwurgerichts nehmen in
der durch das Loos beſtimmten Ordnung ihre Sitze ein.

H. 97. Vor dem Beginn der Verhandlung muß der Vorſitzende des
Gerichtshofes die Geſchworenen mit den Worten: „Sie ſchwoören und
geloben vor Gott und den Menſchen, in der Anklageſache gegen N. Sich
den Pflichten Jhres Berufes als Geſchworene mit Gewiſſenhaftigkeit,
Feſtigkeit und Treue zu widmen und unparteiiſch, Niemandem zu Liebe
und Niemandem zu Leide, einen gewiſſenhaften Spruch zu fallen zwi
ſchen dem Angeklagten und dem Geſetze, dem Sie Geltung verſchaffen
ſollen als Geſchworene verpflichten, und die Geſchworenen überneh
men dieſe Verpflichtung mit den Eidesworten: „ich ſchwoöre es, ſo wahr
mir Gott helfe“, indem ſie die rechte Hand erheben.
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g. 98. Verhandlung der Sache vor dem Schwurgerichte, S. 110. Bei der Beurtheilung der Schuld oder Nichtſchuld hat jeder
Die Verhandlung der Sache beginnt mit Verleſung der Anklage Geſchworene unter genauer Prüfung aller Beweiſe für die Anklage und

ſchrift durch den Gerichtsſchreiber. Der Vorſitzende des Gerichts be Vertheidigung nach ſeiner freien, aus dem Jnbegriffe der vor ihm erfolg
fragt den Angeklagten: ob er ſchuldig bekenne oder nicht ſchuldig ſei? ten Verhandlungen geſchöpften gewiſſenhaften Ueberzeugung zu entſcheiden
Bekennet er ſich ſchuldig und waltet gegen die Richtigkeit des Be ob der Angeklagte ſchuldig oder nicht ſchuldig ſei.
kenntniſſes kein Bedenken ob, ſo faßt das Gericht das Urtel ſofort S. 111. Die Entſcheidung erfolgt nach Mehrheit der Stimmen. Jſt
ohne Zuziehung von Geſchworenen ab. Anderen Falls beginnt die Un jedoch das Schuldig rückſichtlich der That oder der die That begleitenden
terſuchung und Verhandlung der Sache vor den Geſchworenen. Die erſchwerenden Umſtände nur durch eine Mehrheit von ſieben Stimmen ge
Leitung der Verhandlung, insbeſondere das Verhör des Angeklagten gen fünf ausgeſprochen ſo tritt das Gericht ſelbſt in Berathung und ent
und der Zeugen, gebührt dem Vorſitzenden des Gerichts. Dieſer muß ſcheidet nach Mehrheit der Stimmen über den von den Geſchworenen nur
dem Staatsanwalte und kann dem Angeklagten oder deſſen Vertheidi- mit einfacher Mehrheit feſtgeſtellten Punkt. Zur Annahme ſolcher Umſtän

er, ſo wie den Geſchworenen, geſtatten, Fragen, welche ſie zur Auf- de, welche nach ausdrücklicher Vorſchrift der Geſetze die Strafbarkeit mil-
lärung der Sache für angemeſſen erachten, unmittelbar an die dern, iſt es genügend, wenn ſechs Geſchworene ſich für das Vorhanden
Betheiligten zu richten. ſein derſelben ausſprechen.d. 99. Ueber den Hergang im Termine wird von dem Gerichtsſchrei 112. Nachdem die Geſchworenen ihren Ausſpruch beſchloſſen haben
ber ein Protokoll aufgenommen welches die Namen der Richter und Ge und in den Sitzungsſaal zurückgekehrt ſind befragt der Vorſitzende
ſchworenen ſo wie den weſentlichen Jnhalt der Erklärungen des Staats des Gerichts ſie nach dem Ergebniſſe ihrer Berathung. Der Vorſteher
anwalts, des Angeklagten und der Zeugen enthalten muß, und in wel der Geſchworenen erhebt ſich und ſagt: Auf meine Ehre und mein
chem zugleich das abgefaßte Urtel niederzuſchreiben iſt. Dieſes Protokoll Gewiſſen vor Gott und den Menſchen bezeuge ich, der Spruch der
wird am Schluſſe von dem Vorſitzenden des Gerichts und dem Gerichts Geſchworenen iſt: Ja, der Angeklagte iſt ſchuldig u. f. w., oder Nein,
ſchreiber unterzeichnet. Die Beobachtung der vorgeſchriebenen Förmlichkei- der Angeklagte iſt nicht ſchuldig
ten kann nicht anders, als durch das Protokoll bewieſen werden. 9. 113. Der Vorſteher muß dabei, wenn die Entſcheidung rück

S. 100. An die Verhandlung mit den Angeklagten und den Zeugen ſichtlich der That oder der die That erſchwerenden Umſtände zum Nach
ſchließt ſich die Ausführung des Staatsanwalts und des Vertheidigers über theile des Angeklagten lautet, ausdrücklich angeben, ob ſie mit mehr
die Thatfrage. Der Vorſitzende muß ſodann den Hergang und das Reſul gis ſieben Stimmen oder nur mit ſieben Stimmen gegen fünf getrof
tat der Beweisaufnahme in einer kurzen Darſtellung zuſammenfaſſen, auf fen iſt der Vorſitzende des Gerichts hat den Vorſteher der Geſchwore
geſetzliche Vorſchriften welche bei Beurtheilung der Thatfrage etwa in Be nen, wenn jene Angabe unterblieben ſein ſollte, deshalb jedesmal be
tracht kommen, aufmerkſam machen, ſchließlich aber die von den Geſchwo ſonders zu befragen und das Reſultat im Protokolle vermerken zu laſſen,
renen zu beantwortenden Fragen und zwar ſo ſtellen daß ſie mit: Ja bei Strafe der Nichtigkeit.
oder Nein ſich beantworten laſſen. 9. 114. Der Ausſpruch der Geſchworenen wird im Protokolle oder

8. 101. Die Frage beginnt mit den Worten „Jſt der Angeklagte in einer Beilage deſſelben von dem Vorſteher der Geſchworenen dem
ſchuldig und muß alle thatſächlichen Merkmale des Werbrechens enthal Vorſitzenden des Gerichts und dem Gerichtsſchreiber unterzeichnet.
ten, wegen deſſen die Anklage ausgeſprochen worden iſt. 115. Findet der Gerichtshof, daß der Spruch nicht regelmäßiF. 102. Sind in der Verhandlung erſchwerende Umſtände hervorge in der hen er in der e nicht ehpeho L an er 44
reten, deren in der Anklage keine Erwähnung geſchehen iſt, ſo ſtellt der den Antrag des Staats Anwalts oder des Angeklagten oder auch von
Vorſitzende die zuſätzliche Frage „„Hat der Angeklagte die That mit dieſem Amts wegen verordnen, daß die Geſchworenen ſich in das Bera
oder jengm Umſtande begangen thungszimmer zurückbegeben, um den Mangel zu verbeſſern. Dieſe

J. 103. Wegen der Thatſachen welche die Verhängung einer Strafe Maßregel iſt zuläſſig, ſo lange nicht auf Grund des Ausſpruchs ein
re Werſhegf Prndrg T P eicnſ 7 W W Urtheil des Gerichtshofes ergangen iſt. Die Verbeſſerung muß in der
geſetzlicher Vorſchrift begründen, iſt geeignetenfalls eine beſondere Frage zu gw inagliſtellen. Die Frage über die Zurechnungsfähigkeit wird von den Geſchwore- h daß der urſprüngliche Ausſpruch der Geſchworenen er

nen bei dem Ausſpruche über das Schuldig entſchieden. g. 116. Wenn die Richter einſtimmig der Anſicht ſind, daß die
S. Der Vorſitzende verlieſt die geſtellten Fragen, bei Strafe (Feſchworenen, obgleich ihr Ausſpruch in der Form regelmäßig iſt, ſich

der Nichtigkeit. Werden gegen dieſelben von der Staats Anwaltſchaft oder in der Sache geirrt haben, ſo verweiſt der Gerichtshof die Sache zu
dem Angeklagten Erinnerungen vorgebracht, ſo entſcheidet der Gerichtshof. einer anderen Sitzung, damit ſie vor einem neuen Schwurgerichte ver

S 95. Der Vorſitzende muß den Geſchworenen bei Strafe der handelt werde, an welchem keiner der früheren Geſchworenen theilneh
Nichtigkeit, bemerklich machen daß, wenn ſie mit einer Mehrheit von nur men darf. Dieſe Maßregel darf von Niemanden beantragt werden
ſieben Stimmen den Angeklagten der That oder der die That begleitenden der Gerichtshof kann ſie nur von Amts wegen verordnen, und zwar
erſchwerenden Umſtände für ſchuldig erklären ſollten, ſie dies bei Abgabe unmittelbar nach Vorleſung des Ausſpruchs der Geſchworenen in der
ihrer Erklärung ausdrücklich anzuzeigen haben daß es aber zur Annahme Sitzung und niemals zum Nachtheile des Angeklagten. Nach dem zwei
von Umſtänden welche nach Vorſchrift der Geſetze die Strafbarkeit mil- n Ausſpruche der Geſchworenen auch wenn derſelbe mit dem erſten
e g. r n re de Werke des Wort Keeſaeg Fragen Ausſprache Ebereinſtimmt, muß der Hericheshof das Urtpetl ſprechen

den Geſchworenen und läßt den Angeklagten aus dem Sitzungsſaale ab 9. 117. Urtelsſprechung.
führen. Nachdem der Angeklagte in den Sitzungsſaal zurückgeführt worden,S. 107. Die Geſchworenen begeben ſich in ihr Berathungszimmer und verlieſt der Gerichtsſchreiber den Ausſpruch der Geſchworenen.
wählen daſelbſt durch Stimmenmehrheit ihren Vorſteher welcher die Be F. 118. Iſt der Angeklagte für nicht ſchuldig erklärt worden, ſo
rathung leitet und deren Reſultat verkündet- ſpricht der Gerichtshof denſelben von der Anklage frei und verordnet,

S. 108. Die Geſchworenen dürfen das Berathungszimmer nicht ver daß derſelbe ſofort in Freiheit geſest werde, wenn er nicht aus einem
laſſen bevor ſie ihren Ausſpruch beſchloſſen haben. Niemand darf in das ſonſtigen Grunde verhaftet iſt.
Berathungszimmer eintreten ohne eine ſchriftliche Ermächtigung des Vor d. 119. Wird im Laufe der Verhandlungen der Angeklagte durch
ſitzenden des Gerichts, welcher den Befehl zu ertheilen hat, daß der Ein Urkunden oder Zeugen Ausſagen eines anderen Verbrechens oder Ver

gang zu dem Zimmer bewacht werde. Aprr e leſen r r r109. Der Vorſteher der Geſchworenen befragt ſie nach der Ord i fung P rer n ocderun v welye de Ken ſten a und jeder Geſchworene antwor niſſe dazu vorhanden ſind, ſogleich einen Verhaftsbefehl erlaſſen.
tet wie folgt: 1) Jſt der Geſchworene der Anſicht, daß die That nicht be g. 120. Iſt der Angeklagte für ſchuldig erklärt worden, ſo ſtellt
wieſen oder der Angeklagte derſelben nicht uberführt ſei, ſo erklärt er: die StaatsAnwaltſchaft ihren Antrag auf Anwendung des Geſetzes
Nein der Angeklagte iſt nicht ſchuldig. Jn dieſem Falle hat der Geſchwo 121. Der Vorſitzende des Gerichts befragt den Angeklagten, ob
rene nichts weiter zu beantworten. 2) Iſt er der Meinung, daß der An und was er zu ſeiner Vertheidigung noch anzuführen habe. Der An
geklagte der That mit den in der Frage enthaltenen Umſtänden (g8. 102 geklagte oder ſein Vertheidiger dürfen die in dem Ausſpruche der Ge
und 103) ſchuldig ſei, ſo antwortet er Ja, der Angeklagte iſt ſchuldig ſchworenen feſtgeſtellten Thatſachen nicht mehr beſtreiten oder in Zwei
mit den in der Frage enthaltenen Umſtänden. 3) Iſt er der Meinung, fel ziehen; ihre Ausführung muß ſich auf die aus denſelben herzulei-
daß der Angeklagte der That ſchuldig, aber daß keiner jener beſonderen tenden geſetzlichen Folgen beſchränken.
Umſtände erwieſen ſei, ſo antwortet er: Ja, der Angeklagte iſt ſchuldig', 122. Die Richter zieben ſich hierauf in das Berathungszimmer
aber keiner der beſonderen Umſtände iſt erwieſen. 4) Iſt er der Meinung, zurück, um das Urtheil zu fällen. c

der Angeklagte der That ſchuldig, daß aber W x der Um d g. e Die Berathung über das Urtheil erfolgt ohne Beiſein an
ände erwieſen ſeien, ſo erklärt er: Ja, der Angeklagte iſt ſchuldig, die derer Perſonen.That mit d u den m agge haneen zu haben aber der oder die g. 124. Bei der älung des Urtheils entſcheidet S timmenmebroett

übrigen Umſtände ſind nicht erwieſen. 9. 125. Jſt die That, deren der Angeklagte für ſchuldig erklärt
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worden iſt, durch ein Strafgeſetz nicht vorgeſehen, ſo ſpricht der Ge
richtshof den Angeklagten frei.

Abſchnitt IV.Von der Anfechtung der Erkenntniſſe.
1) Appellation.

g. 126. Gegen die von den Einzelrichtern und den Gerichts Abthei-
lungen für Verbrechen (85. 27, 38) gefällten Urtel iſt ſowohl die Staats
Anwaltſchaft als der Angeklagte innerhalb einer präkluſiven Friſt von
10 Tagen das Rechtsmittel der Appellation einzulegen berechtigt. Der
Appellant kann dasjenige, was vom erſten Richter als thatſächlich feſt
ſtehend angenommen worden ift, nur mittelſt neuer Thatſachen oder
neuer Beweismittel anfechten, und der Appellationsrichter hat zu
beurtheilen ob dieſe neuen Thatſachen und neuen Beweismittel erheb
ich And.wo 4 127. Die zehntägige Appellationsfriſt beginnt mit dem Ablaufe

des Tages, an welchem das erſte Urtheil verkündet worden iſt. Hat
die Verkündung des Urtheils in Abweſenheit des Angeklagten ſtattge-
funden ſo nimmt die Appellationsfriſt für denſelben erſt mit dem Ab
laufe desjenigen Tages ihren Anfang, an welchem ihm die Ausferti
gung des Urtheils behändigt worden iſt.

128. Die Appellation iſt bei dem Gerichte der erſten Inſtanz
entweder mündlich zum Protokoll oder ſchriftlich anzumelden.

H. 129. Die Angabe der Beſchwerden, ſo wie deren Rechtfertigung
und die Anführung neuer Thatſachen oder Beweismittel können gleich
zeitig mit der Appellationsanmeldung erfolgen müſſen aber, wenn dies
unterblieben iſt, innerhalb der auf den Tag dieſer Anmeldung nächſt
folgenden zehn Tage geſchehen. Das Gericht iſt jedoch ermächtigt, dieſe
Friſt auf den Antrag des Appellanten den Umſtänden nach angemeſſen

ängern.ev g. Die Appellationsſchrift wird dem Appellaten mit der Auf
forderung mitgetheilt binnen einer Friſt von zehn Tagen anzuzeigen, ob
und welche neue Thatſachen oder Beweismittel er ſeinerſeits anzuführen
habe. Hat der Staatsanwalt appellirt, und iſt der Angeklagte verhaftet,
ſo wird dieſem der Jnhalt der Appellationsſchrift vorgeleſen und die eben
gedachte Aufforderung zum Protokoll bekannt gemacht, beſitzt er einen
Vertheidiger, ſo iſt dieſem auf Verlangen Abſchrift der Appellationsſchrift

z n.m Weiſet das Gericht erſter Inſtanz die Appellation als nicht
rechtzeitig angemeldet zurück, ſo kann der Zurückgewieſene hierbei inner-
halb einer zehntägigen präkluſiviſchen Friſt, welche mit dem Ablaufe des
Tages beginnt, an dem ihm die zurückweiſende Verfügung bekannt gemacht
worden iſt, bei dem Appellationsgericht Beſchwerde führen. Bei der Ent
ſcheidung dieſes Gerichts muß es bewenden.

H. 132. Die Verhandlung und Entſcheidung zweiter Jnſtanz erfolgt
von einer aus fünf Mitgliedern nebſt einem Gerichtsſchreiber beſtehenden
Abtheilung des zuſtändigen Appellationsgerichts.

H. 133. Dem Ober Staatsanwalte liegt der Betrieb der Sache in
iter Inſtanz ob.wo H 71 Nachdem die Akten bei dem Gerichte zweiter Jnſtanz einge

gangen ſind, beſtimmt daſſelbe einen Termin zum mündlichen Verfahren
und ladet dazu den Ober Staatsanwalt, den Angeklagten, ſofern derſelbe
nicht verhaftet iſt, ſo wie diejenigen Zeugen vor, deren Abhörung mit Be
zug auf die Vorſchrift des H. 126 für erforderlich erachtet wird. Jſt der
Angeklagte verhaftet, ſo kann er im Termin nur durch einen Verthei-
diger vertreten werden, der ihm auf ſeinen Antrag von Amts wegen be
ſtellt werden muß. Auch dem nicht verhafteten Angeklagten ſteht frei, ſich
im Termin durch einen mit Vollmacht zu verſehenden Vertheidiger vertre

n zu laſſente g. r Erachtet das Appellationsgericht aus beſonderen Gründen

das perſönliche Erſcheinen des Angeklagten für nothwendig, ſo kann es die
Vorführung oder Geſtellung deſſelben anordnen.

H. 136. Bei dem mündlichen Verfahren, deſſen Leitung dem Vor
ſitzenden gebührt, giebt zuerſt ein aus der Zahl der Gerichtsmitglieder zu
ernennender Referent mündlich eine Darſtellung der bis dahin ſtattgehab-
ten Verhandlungen. Hierauf wird der Appellant mit ſeinen Beſchwerden,
der Appellat mit ſeinen Gegenerklärungen und nach der Beweisaufnahme,
wenn eine ſolche ſtattfindet, der Staatsanwalt mit ſeinen Anträgen, in al-
len Fällen aber zuletzt der Angeklagte oder ſein Vertheidiger gehört und
hierauf das Urtheil gefällt. Hat ſowohl der Staats anwalt als der Ange-
klagte appellirt, ſo wird über beide Appellationen zugleich entſchieden. Jn
allen übrigen Beziehungen kommen bei dem mündlichen Verfahren zweiter
Jnſtanz die für die erſte Jnſtanz ertheilten Vorſchriften ebenfalls zur An
wendung.

137. Gegen ein
Vergehen findet ein weiteres Rechtsmittel nicht ſtatt.

H. 138. 2) Nichtigkeitsbeſchwerde.
Appellations Erkenntniſſe über die im H. 38 bezeichneten Verbrechen

und Erkenntniſſe der Geſchworenengerichte (9. 60) können durch eine Nich-
tigkeitsbeſchwerde angefochten werden.

Appellations Urtel über die im H. 27 gedachten

H. 139. Die Nichtigkeitsbeſchwerde findet ſtatt: 1) wegen Verletzung
von Förmlichkeiten im Verfahren deren Beachtung bei Strafe der Nich-
tigkeit vorgeſchrieben iſt, 2) wegen Verletzung eines Strafgeſetzes.

H. 140. Als Förmlichkeiten des Verfahrens, deren Verletzung eine
Nichtigkeit zur Folge haben ſoll, gelten außer den in den H. 14, 93, 95,
104, 105, 113 ausdrücklich genannten noch folgende: 1) wenn der Ange-
klagte in den Fällen, in denen ein Kontumazialverfahren nicht ſtattfinden
durfte, nicht gehört werden 2) wenn der Angeklagte in den Fällen, in
welchen das Geſetz die Vertheidigung vorſchreibt, ohne Beiſtand eines
Vertheidigers geweſen 3) wenn das Urtel erlaſſen worden ohne daß
vorher die Staatsanwaltſchaft mit ihrem Antrage gehört worden 4) wenn
bei dem Gerichtshofe nicht die erforderliche Anzahl Richter zugegen gewe
ſen; 5) wenn der Gerichtshof der nicht kompetente Richter geweſen iſt.

S. 141. Die Nichtigkeitsbeſchwerde ſtehr ſowohl dem Staatsanwalte,
als dem Angeklagten zu.

H. 142. Dem Staats-Anwalte ſteht die Nichtigkeits-Beſchwerde nicht
zu, wenn von Geſchworenen ein Nichtſchuldig ausgeſprochen iſt.

S. 143. Die Nichtigkeits-Beſchwerde muß binnen einer präkluſiviſchen
Friſt von zehn Tagen, vom Tage der Verkündung, oder, wenn ein Kon
tumazial-Verfahren ſtattgefunden hat, oder Behändigung des Urtels an
den Angeklagten gerechnet, bei dem Gerichte, welches das Urtel erſter Jn-
ſtanz gefällt hat, ſchriftlich unter Angabe der Beſchwerdepunkte angebracht
werden. Dem Angeklagten iſt geſtattet, ſeine Nichtigkeits-Beſchwerde ent-
weder ſogleich bei der Verkündung des Urtels oder innerhalb der zehn-
tägigen präkluſiviſchen Friſt zu Protokoll zu erklären oder mittelſt einer
dem Gerichte einzureichenden Schrift anzubringen. Dieſe Schrift muß von
einem zum Richteramte befähigten Rechtsverſtändigen legaliſirt ſein.

J. 144. Das Gericht theilt die Beſchwerde des Angeklagten dem
Staats-Anwalte, die des Staats-Anwalts dem Angeklagten und deſſen
Vertheidiger zur Gegenerklärung innerhalb einer zehntägigen präkluſivi-
ſchen Friſt in Abſchrift mit und ſendet nach Ablauf dieſer Friſt die Akten,
unter Benachrichtigung der Parteien, an das Ober-Tribunal.

S. 145. Die Entſcheidung über die Nichtigkeits Beſchwerde erfolgt auf
mündlichen Vortrag von einem aus ſieben Mitgliedern beſtehenden Senate
des Ober-Tribunals in öffentlicher, nur durch Aushang an der Gerichts
ſtelle bekannt zu machender Sitzung, in welcher die Staats-Anwaltſchaft,
ſo wie ein etwa erſchienener Vertreter des Angeklagten, zu hören iſt.

J. 146. Die Verrichtungen der Staats-Anwaltſchaft bei dem Ober-
Tribunale werden vorläufig von der Staats-Anwaltſchaft beim Kammer-
gerichte wahrgenommen.

S. 147. Nur die beim Ober-Tribunale angeſtellten Juſtiz-Kommiſ-
ſarien haben das Recht, die Angeklagten vor dem Gerichtshofe zu ver-
treten.

H. 148. Jſſt die Nichtigkeits Beſchwerde auf unrichtige Anwendung
oder auf Nichtanwendung eines Strafgeſetzes (S. 139 Nr. 2) gegründet,
und erachtet das Ober Tribunal dieſelbe für gerechtfertigt ſo vernichtet
es das angefochtene Urtel und erkennt in der Sache ſelbſt, was Rech
tens, oder verweiſt, wenn es noch auf thatſächliche Ermittelungen an
kommt, die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entſcheidung an
das Gericht der betreffenden Jnſtanz.

H. 149. Jſt die Nichtigkeits-Beſchwerde auf Verletzung von Förm-
lichkeiten gegründet, ſo vernichtet das Ober Tribunal, wenn es die
Beſchwerde für gerechtfertigt erachtet, das angefochtene Urtel und ord
net die anderweitige Verhandlung und Entſcheidung vor dem durch ihn
zu bezeichnenden Gerichte an.

S. 150. Eine Ausfertigung des Urtels des Ober-Tribunals iſt dem
Gerichte zur Verkündung oder Behändigung an den Angeklagten zu über-
ſenden auch auf Verlangen dem Staats Anwalt zuzuſtellen.

H. 151. 3) Reſtitution.
Gegen jedes rechtskräftige Urtheil kann der Verurtheilte zu je-

der Zeit das Rechtsmittel der Reſtitution einwenden, wenn er darzu-
thun vermag, daß das Urtheil auf eine falſche Urkunde oder auf die
Ausſage eines meineidigen Zeugen gegründet iſt.

H. 152. Das Reſtitutions-Geſuch muß bei dem Gerichte, welches in
erſter Jnſtanz erkannt hat, angebracht werden.

H. 153. Kann derjenige, welcher die Fälſchung oder den Meineid
begangen haben ſoll, noch velangt werden, ſo muß das angeblich von
ihm verübte Verbrechen durch eine gegen ihn zu veranlaſſende gerichtliche
Unterſuchung erſt rechtskräftig feſtgeſtellt werden, bevor dem Reſtitu
tions Geſuche ſtattgegeben werden kann. Jn anderen Fällen wird das
von dem Angeklagten eingereichte Reſtitutions Geſuch zunächſt dem
Staats- Anwalte mitgetheilt, um, wenn es ihm erforderlich erſcheint,
eine gerichtliche Vorunterſuchung über die zur Begründung der Reſtitu
tion angeführten Thatſachen zu veranlaſſen und alsdann das Geſuch mit
ſeiner Erklärung darüber wieder vorzulegen.

H. 154. Wird das Reſtitutions- Geſuch von dem Gerichte als unbe
gründet zurückgewieſen, ſo ſteht dem Jmploranten frei, innerhalb der
nächſten zehn Tage nach dem Empfange des Beſcheides bei dem Gerichte
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Eine weitere Beſchwerdeder höheren Jnſtanz Beſchwerde zu führen.

führung iſt unzuläſſig.
H. 155. Wird ein Reſtitutions Geſuch für begründet erachtet, ſo

hat das Gericht ſofort das mündliche Verfahren nach der für die in Rede
ſtehende GeſetzesUebertretung vorgeſchriebenen Form zu erneuern und un
ter Aufhebung ſeines früheren Urtheils ein neues zu fällen, gegen wel-
ches die gewöhnlichen Rechtsmittel zuläſſig ſind.

H. 156. Die H. 532, 588, 589 der Kriminal Ordnung treten au-
er Kraft.ß F. e Folgen der Einlegung der Rechtsmittel auf die Haft

des Angeklagten.
Durch Einlegung eines Rechtsmittels von Seiten des Staats An

walts darf die Freilaſſung des in Haft befindlichen Angeklagten, wenn
das Urtheil eine Freiheitsſtrafe gegen ihn nicht verhängt hat, niemals
verzögert werden.

F. 158. Iſt der Angeklagte zu einer Freiheitsſtrafe verurtheilt, ſo
hält das vom StaatsAnwalte gegen das Urtheil eingelegte Rechtsmittel
den Antritt der Strafe nicht auf.

H. 159. Dagegen wird durch die Einlegung der Appellation oder
Nichtigkeits Beſchwerde von Seiten des Angeklagten die Vollſtreckung
der Strafe aufgehalten. Eine vorläufige Abführung des zu einer Frei-
heitsſtrafe Verurtheilten nach der Straf- Anſtalt iſt, ſelbſt mit deſſen
Einwilligung, nicht ferner zuläſſig. Das Gericht iſt jedoch befugt und
verpflichtet, die erforderlichen Sicherungs Maßregeln gegen den Verur-
theilten zu treffen.

H. 160. Aufhebung des Rechtsmittels der Aggravation.
Das Rechtsmittel der Aggravation findet in den nach dieſer Verord-

nung behandelten Unterſuchungseſachen nicht ferner ſtatt.

Abſchnitt V.Von dem Verfahren bei Unterſuchung der Polizei-
Vergehen.

H. 161. Die Vorſchriften dieſes Abſchnitts ſind bei allen wegen
Polizet Vergehen zu verhängenden Unterſuchungen anzuwenden.

S. 162. Die Verwaltung dieſer Polizei- Gerichtsbarkeit ſoll in erſter
Jnſtanz von einzelnen Richtern geführt werden welche kommiſſariſch zu
dieſem Geſchäfte zu ernennen ſind.

H. 163. Die Verfolgung der Uebertreter der PolizeiStrafgeſetze vor
Gericht ſoll durch Polizei Anwalte geſchehen, in Anſehung deren Er-
nennung, Beaufſichtigung, Befugniſſe und Obliegenheiten die in den

28 folg. enthaltenen Beſtimmungen gelten.
S. 164. 1) Ordentliches Verfahren.

Bei der Unterſuchung und Entſcheidung erſter Jnſtanz iſt von den
Polizeirichtern in der Regel daſſelbe Verfahren zur Anwendung zu brin-
gen, welches in Betreff der Vergehen vorgeſchrieben iſt. Dem Ange-
ſchuldigten ſteht jedoch frei, ſich bei den Verhandlungen, ſowohl in die-
ſer als in der folgenden Jnſtanz durch einen Bevollmächtigten aus der
Zahl der bei dem Gericht zur Praxis berechtigten Juſtiz Kommiſſarien
auf ſeine Koſten vertreten zu laſſen.

S. 165. Gegen das Urtheil erſter Jnſtanz iſt ſowohl der Ange-
ſchuldigte als der Polizei Anwalt innerhalb einer zehntägigen präkluſi-
viſchen Friſt, deren Anfang nach der wegen der Appellationsfriſt gege-
benen Vorſchrift zu beſtimmen iſt, das Rechtsmittel des Rekurſes ein
zulegen berechtigt.

H. 166. Der Rekurs kann auf neue Beweismittel über bereits an-
geführte Thatumſtände nicht gegründet werden auf neue Fhatumſtän-
de aber nur inſoweit, als dieſelben bei der Anführung zugleich beſchei-
nigt werden.

S. 167. Die Anbringung des Rekurſes muß bei dem Polizeirichter münd
lich zum Protokoll oder ſchriftlich geſchehen. Eine beſondere Friſt zur
Rechtfertigung des Rekurſes iſt nicht zu geſtatten.

168. Die Entſcheidung über den Rekurs gebührt einer aus drei
Mitgliedern beſtehenden Abtheilung des Appellationsgerichts.

S. 169. Findet die Abtheilung bei Prüfung der Akten, daß der Re-
kurs nicht zuläſſig, oder wenn dabei nur auf die Verhandlungen in er-
ſter Jnſtanz Bezug genommen iſt, nicht begründet ſei, ſo weiſt ſie den
Rekurrenten durch eine Verfügung zurück, gegen welche ein weiteres Rechts
mittel nicht geſtattet iſt.

S. 170. Jn allen anderen Fällen beſtimmt die Deputation, unter
Mittheilung der Rekursſchrift an die Gegenpartei, einen Termin zum
mündlichen Verfahren. Gegen das auf den Rekurs abgefaßte Urtheil fin
det ein weiteres Rechtsmittel nicht ſtatt.

S. 171. 2) Mandats Verfahren.
Beruht die Anklage wegen eines Polizeivergehens auf der Anzeige ei

nes Beamten, welcher die That aus eigener, amtlicher Wahrnehmung
bekundet, wozu auch eine im Dienſte befindliche Militairperſon zu rechnen
iſt, und wird nicht etwa der Angeſchuldigte dem Polizeirichter zugleich
vorgeführt, in welchem Falle ſtets das ordentliche Verfahren eintreten
muß ſo ſetzt der Polizeirichter auf Grund der Anklage die Strafe feſt und
macht ſie dem Angeſchuldigten durch eine ſchriftliche Verfügung mit dem

Bedeuten bekannt: Daß, wenn er durch dieſe Strafſetzung ſich beſchwert
finden ſollte, er zur Ausführung ſeiner Vertheidigung ſich in einem ſo
gleich in der Verfügung und zwar auf mindeſtens zehn Tage hinaus be
ſtimmenden Termin vor den Polizeirichter zu ſtellen, im Falle ſeines Nicht
erſcheinens in dieſem Termine aber die Vollſtreckung der Strafe zu ge
wärtigen habe.

S. 172. Jn dieſer Verfügung muß angegeben ſein: 1) Die Beſchaf
fenheit des Vergehens, ſo wie die Zeit und der Ort ſeiner Verübung z
2) der Name des Beamten, welcher das Vergehen angezeigt hat, und
3) die Straffeſtſetzung unter Anführung der Strafvorſchrift, auf welche
dieſelbe ſich gründet. Die Verfügung muß zugleich für den Fall wenn
der Angeſchuldigte bei der Straffeſtſetzung ſich nicht beruhigen zu können
glaubt, die Aufforderung an denſelben enthalten die zu ſeiner Vertheidi
gung dienenden Beweismittel in dem anberaumten Termine mitzubringen
oder ſolche dem Richter ſo zeitig vor dem Termine anzuzeigen, daß ſie noch
zu demſelben herbeigeſchafft werden können.

S. 173. Erſcheint der Angeſchuldigte in dem Termine perſönlich oder
durch einen zuläſſigen Bevollmächtigten, ſo iſt nach Vorſchrift der h. 164 ff.
zu verfahren erſcheint er nicht, ſo hat der Richter einen Vermerk hier
über aufzunehmen.

H. 174. Der Angeſchuldigte kann auf Reſtitution antragen wenn er
durch unabwendbare Umſtände verhindert worden iſt perſönlich in dem
Termine zu erſcheinen. Das Reſtitutionsgeſuch muß binnen zehn Tagen
nach dem Termine bei dem Polizeirichter angebracht werden und die An
gabe der Hinderungsgründe mit der erforderlichen Beſcheinigung enthal
ten. Auf unbeſcheinigte Hinderungsgründe darf der Richter keine Rück
ſicht nehmen. Erſt nach fruchtloſem Ablaufe dieſer Friſt iſt die Strafe zu
vollſtrecken.

S. 175. Findet der Polizeirichter das Reſtitutionsgeſuch begründet,
ſo iſt ein naher Termin zur Verhandlung der Sache anzuberaumen und
nach den Vorſchriften der F. 164 ff. zu verfahren. Bleibt der Ange
ſchuldigte in dieſem Termine abermals aus, ſo iſt die Strafe ohne weitere
Zulaſſung irgend eines Rechtsmittels zur Vollſtreckung zu bringen.

H. 176. Findet der Richter das Reſtitutionsgeſuch nicht begründet, ſo
weiſt er daſſelbe durch eine Reſolution zurück, gegen welche dem Angeſchul-
digten die Beſchwerde an das Appellationsgericht offen ſteht. Dieſe Be
ſchwerde muß binnen 24 Stunden nach Zuſtellung der Reſolution bei dem
Polizeirichter angebracht werden. Wird für die Zulaſſung der Reſtitution
entſchieden, ſo geht die Sache zur Verhandlung in erſter Jnſtanz an den
Polizeirichter zurück.

F. 177. Zur Entſcheidung über das Reſtitutionsgeſuch und über die
Beſchwerde gegen die daſſelbe zurückweiſende Reſolution bedarf es der vor
gängigen Anhörung des Polizei Anwalts.

Abſchnitt VI.Von den Koſten des Unterſuchungs-Verfahrens.
H. 178. Mit der Verurtheilung des Angeklagten zu einer Strafe, ſie

möge in der erſten oder einer ſpäteren Jnſtanz erfolgen, iſt zugleich die
Verurtheilung deſſelben in alle Koſten des Verfahrens auszuſprechen. Wird
dagegen der Angeklagte für nicht ſchuldig erklärt, ſo hat derſelbe die
Koſten des Verfahrens nicht zu tragen und iſt von der Verpflichtung hierzu,
wenn ihm dieſelbe durch ein Urtel früherer Jnſtanz auferlegt war, frei
zuſprechen.

F. 179. Die Koſten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fal-
len demjenigen zur Laſt, welcher daſſelbe eingewendet hat. Jſt dies der
Staats Anwalt, ſo werden ſie niedergeſchlagen. Bei der Verſäumniß von
Friſten und Terminen trägt der Säumige die dadurch verurſachten Koſten

Abſchnitt VII.Allgemeine Beſtimmungen
F. 180. Die Gerichte ſind befugt, Perſonen, welche Störung in der

öffentlichen Sitzung verurſachen, aus dem Sitzungs- Saale entfernen zu
laſſen auch nach Befinden der Umſtände und nach dem die Staats An-
waltſchaft darüber gehört worden gegen ſolche Perſonen ſofort eine Ge
fängnißſtrafe bis zu acht Tagen feſtzuſetzen und vollſtrecken zu laſſen.

H. 181. Jn dem Verfahren wegen Holzdiebſtahls und bei Diszipli-
narſachen gegen Beamte wird durch die Vorſchriftensdes vorliegenden Geſetzes
nichts geändert. Unterſuchungen wegen Steuer Defraudationen und Kon-
traventionen ſo wie wegen Jnjurien gegen Beamte bei Ausübung ihres
Amtes oder in Beziehung auf daſſelbe, wozu auch Beleidigungen der
im Dienſte befindlichen Perſonen der bewaffneten Macht gehören ſind
fortan nach Abſchnitt II. und beziehungsweiſe Abſchnitt III. dieſer Ver
ordnung zu behandeln und unterliegen auch hinſichtlich der Rechtsmit
tel den Vorſchriften derſelben. Alle ſonſtigen Jnjurien, mit Ausnahme
der ſchweren Real Jnjurien, können fortan nur im Wege des Civil
Prozeſſes verfolgt werden.

182. Der fiskaliſche Unterſuchungs Prozeß findet nicht ferner
att.x S. 183. Alle dieſer Verordnung entgegenſtehende Vorſchriften ſind

inſoweit aufgehoben als ſie mit den Beſtimmungen derſelben ſich nicht
vereinbaren laſſen. Bei dem Kammergerichte und dem Kriminalgerichte
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u Berlin tritt ſie an die Stelle des Geſetzes vom 17. Juli 1846. (Gedurft, welches einerſeits dem Angeklagten gegen erhebliche Mängel des Ver
etz- Sammlung S. 267 ff.)

H. 184. Die gegenwärtige Verordnung tritt am 1. April d. J. in
Kraft und ſind bis dahin die zur Ausführung derſelben erforderlichen An
ordnungen, insbeſondere was die Bildung der Geſchwornenliſten betrifft,
durch unſere Miniſter des Jnnern und der Juſtiz zu treffen. Die zu die
ſem Zeitpunkte anhängigen Sachen in welchen bereits die förmliche Unter
ſuchung eröffnet iſt, ſollen, mit Ausnahme der politiſchen und Preßver
brechen (F. 60 Nr. 2, 9. 61), nach den bisherigen Vorſchriften durch alle
nach denſelben zuläſ gen Jnſtanzen zu Ende geführt werden. Dagegen iſt
bei politſchen und Preßverbrechen, über welche noch nicht in erſter Jnſtanz
erkannt worden das Verfahren nach den Vorſchriften der gegenwärtigen
Verordnung umzuleiten.

Urkundlich c.
Gegeben Potsdam den 3. Januar 1849.

I. 8.) Friedrich Wilhelm.
von Ladenberg. von Manteuffel.

von der Heydt. Für den Finanz-
Graf von Bülow.

Graf von Brandenburg.
von Strotha. Rintelen.

Miniſter: Kühne.
An Se. Majeſtät den König.

Zu den Verordnungen deren baldige Publication von Ew. Königli-
chen Majeſtät in dem Allerhöchſten Patente vom 5ten d. Mts. huldreichſt
verheißen worden iſt, gehört eine Verordnung über die Einführung des
mündlichen und öffentlichen Verfahrens mit Geſchworenen in Unterſuchungs-
ſachen. Durch dieſelbe wird einem dringenden Bedürfniſſe abgeholfen wer
den, wie denn auch der Art 92 der Verfaſſungs- Urkunde beſtimmt, daß
die Verhandlungen vor dem erkennenden Gerichte in Civil- und Straf-
ſachen öffentlich ſein ſollen, und der Art. 93 der Verfaſſungs Urkunde an
ordnet, daß bei den mit ſchweren Strafen bedrohten Verbrechen bei allen
politiſchen Verbrechen und bei Preß-Vergehen die Entſcheidung über die
Schuld des Angeklagten durch Geſchworene erfolgen ſoll. Dieſe Beſtim-
mungen bedingen einerſeits eine möglichſt gleichmäßige kollegialiſche Orga
niſation der Untergerichte, bei welchen gegenwärtig die kollegialiſche Ver-
faſſung nur zum Theil ſtattfindet, andererſeits die Einführung des An
klage-Prozeſſes und des Jnſtituts der Staats Anwaltſchaft in das Unter
ſuchungs Verfahren ſo wie eine geſetzliche Anordnung über die Bildung
der Schwurgerichte. Nachdem von uns der Entwurf einer Verordnung
über die anderweitige Organiſation der Gerichte in den altländiſchen Pro
vinzen mittelſt beſonderen ehrfurchtsvollen Berichts Ew. Königlichen Maje-
ſtät zur Allerhöchſten Genehmigung bereits vorgelegt worden iſt, verfehlen
wir nicht, beifolgend auch den Entwurf der damit in genauem Zuſammen-
hange beſtehenden und ohne Erlaß derſelben nicht zur Ausführung zu brin-
genden Verordnung über das neue Unterſuchungs Verfahren unterthänigſt
zu überreichen indem wir im Allgemeinen auf die Motive zu dem bereits
früher vorgelegten, zur Erörterung in der National- Verſammlung bes-
ſtimmt geweſenen Verordnungs Entwurfe Bezug zu nehmen uns erlauben
und noch Folgendes ehrfurchtsvoll bemerken:

Der allgemeinen Einführung des mündlichen und öffentlichen Unter
ſuchungsVerfahrens und des Jnſtituts der StaatsAnwaltſchaft in den
altländiſchen Provinzen iſt das für das Kammergericht und das Kriminal
gericht zu Berlin ergangene Geſetz vom 17. Juli 1846 Geſetzſamml.
S. 267 f.) zum Grund gelegt. Daſſelbe hat ſich in ſeiner zweijährigen
Anwendung als zweckmäßig bewährt und bedurfte nur bei einigen Punkten
einer durch die Erfahrung in die Hand gegebenen Abänderung. Dahin ge-
hört insbeſondere die Beſchränkung des Rechtsmittels der Appellation da-
durch daß die Anfechtung des in erſter Jnſtanz feſtgeſtellten Sachverhält-
niſſes nur durch Anbringung neuer Thatſachen oder neuer Beweismittel
geſtattet wird, weil ſich die unbeſchränkt zuläſſige Anfechtung jenes Sach-
verhältniſſes mit dem Grundſatze, daß der Richter ohne an die bisherigen
poſitiven Beweisregeln gebunden zu ſein, nach ſeiner freien, aus dem Jn
begriffe der erfolgten Verhandlungen geſchöpften Ueberzeugung zu entſchei-
den hat, nicht in Uebereinſtimmung bringen läßt. Nächſtdem hat es einer
Abſchaffung der durch das Geſetz vom 17. Juli 1846 geſtatteten Reviſion
und deren Erſetzung durch das Rechtsmittel der Nichtigkeits-Beſchwerde be

fahrens und weſentliche Jrrthümer des Richters vollkommen genügenden
Schutz gewährt andererſeits unbegründete Anfechtungen ergangener Straf-
Erkenntniſſe auszuſchließen geeignet erſcheint. Endlich iſt die Beſchränkung
des Grundſatzes daß auf Antrag des Staats-Anwalts auch ein bereits bei
den Gerichten anhängig gewordenes Unterſuchungs-Verfahren unbedingt
wieder einzuſtellen ſei, als angemeſſen befunden worden. Es ſpricht für
eine ſolche Beſchränkung in der Weiſe, daß im Falle eines bereits ſtattge-
fundenen gerichtlichen Vorverfahrens dem Beſchluſſe des Gerichts vorbehal-
ten bleibt, ob dem Antrage des Stagats-Anwalts Folge zu geben ſei, nicht
allein die eine ſolche Anordnung enthaltende und durch die Erfahrung be
währte rheiniſche Geſetzgebung ſondern auch die Rückſicht auf die Stellung
des Gerichts als Trägers der Strafgewalt des Staats.

Auf die vorſtehend unterthänigſt angedeuteten Modificationen des Ge
ſetzes vom 17. Juli 1846 beziehen ſich die S8. 11, 47, 77, 126folg. 183 folg.
der Verordnung.

Neue Beſtimmungen enthält dieſelbe in Betreff der Bildung der
Schwurgerichte. Ueber deren weſentlichen Jnhalt haben wir nicht
zweifelhaft ſein können. Die während einer langen Reihe von Jah-
ren in einem Theile des Staats zur Anwendung gekommene rheini-
ſche Geſetzgebung, welche durch die Erfahrung geprüft iſt, und an
welcher von den Bewohnern der Rhein Provinz Veränderungen nicht
gewünſcht werden bietet ſich auf die einfachſte Weiſe zur Nachbil-
dung des für die öſtlichen Provinzen des neuen Jnſtituts dar, um da
durch eben ſo ſehr den Anforderungen der Zeit für dieſe Provinzen zu
entſprechen, als eine weſentliche Uebereinſtimmung wichtiger Jnſtitu-
tionen im ganzen Umfange der Monarchie herbeizuführen. Es ſind da
her die Beſtimmungen jener Geſetzgebung, ſowohl in Anſehung der
Befähigung, zum Geſchworenen berufen zu werden S. 62, 63 der Ver
ordnung), als der Bildung der Geſchworen-Liſten und der Auswahl der
Geſchworenen aus denſelben 64 68), feſtgehalten worden. Nicht
minder haben dieſelben hinſichtlich der Beſetzung des Gerichts durch
fünf Richter, des Verfahrens bei der Verletzung in den Anklageſtand,
ſo wie der Bildung des Schwurgerichts in jeder einzelnen Unterſuchungs
ſache und hinſichtlich des Urtheils über das Schuldig oder Nichtſchuldig,
zur Richtſchnur gedient (H. S. 60, 75 folg., 83 folgl., 105 folgl.).
Wir glauben die Ueberzeugung ausſprechen zu dürfen, daß hierdurch
eben ſo ſehr den Wünſchen der großen Mehrzahl des Volkes, als den
Anforderungen, welche rückſichtlich eines in den altländiſchen Provin
zen ganz neuen Jnſtituts in Bezug auf Zuverläſſigkeit und Nach
ſe er Strafrechtspflege unabweislich geboten ſind Genüge gelei-

et wird.
Der Anwendung des neuen Verfahrens in Neu Vorpommern

und am Oſtrhein wird nach erfolgter anderweitiger Organiſation der
Gerichte nichts entgegenſtehen, da das abweichende materielle Strafrecht
dabei kein weſentliches Hinderniß bildet und für zweifelhafte Fälle in
dem Entwurfe Beſtimmung getroffen iſt. 38. 61.)

Der Abſchnitt von dem Verfahren bei Unterſuchung der Polizei
Vergehen iſt faſt unverändert aus dem Geſetz vom 17. Juli 1846 ent
nommen, welches ſich auch in dieſer Beziehung als zweckmäßig be
währt hat und im letzten Abſchnitte werden einige allgemeine Beſtim
mungen getroffen welche theils die Regelung beſonderer Arten des Un
terſuchungs Verfahrens und des Uebergangs aus dem früheren in das
neue Verfahren zum Gegenſtande haben, theils zu der bereits ergange-
nen Verordnung über die Jnjurien in Beziehung ſtehen.

Ew. Königlichen Majeſtät ſtellen wir auf Grund des Artikels 105
der Verfaſſungs- Urkunde ehrfurchtsvoll anheim:

i vorgelegte Verordnung huldreichſt genehmigen und vollziehen zu
wollen.

Berlin, den 30. Dezember 1848.
Das Staats Miniſterium.

Graf von Brandenburg. von Ladenberg. von Manteuf-

Gebauerſche

fel. von Strotha. Rintelen. von der Heydt. Für den
FinanzMiniſter: Kühne. Graf von Bülow.
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chiſchen Note:

Dienstag, den
Zweite Beilage zu Nr. 6 des Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.

Januar 18Aä9.

Deutſchland.
Frankfurt a. M., d. 5. Jan. Nachſtehendes iſt der

Text der in den letzten Tagen mehrfach erwähnten oſterrei-

„Wien, d. 28. Dec. 1848. Ohne in eine erſchopfende Erörterung
des von dem Herrn Miniſter v. Gagern der deutſchen Nationalverſamm-

lung vorgelegten Programms einzugehen was einem anderen Zeitpunkt vor
behalten bleibt glauve ich dennoch die Aufmerkſamkeit des Miniſters ſchon
heute auf nachſtehende Punkte lenken zu müſſen.

ſelben auszuſchließen.

h

h

M

Es wird in Jhrem Pro-
gramm von der Anſicht ausgegangen, als ſpreche Oeſterreich an, in den
zu errichtenden deutſchen Bundesſtaat nicht einzutreten d. h. ſich von dem-

Die Darlegung der Politik des öſterreichiſchen Cabi-
nets, wie ſie am 27. v. M. zu Kremfier geſchehen iſt, hat jedoch aus-
drücklich die Regelung der deutſchen Vereinbarung vorbehalten und eine
Abſicht, wie ſie uns in dem Programm des Hrn. von Gagern unre legt
wird, keineswegs ausgeſprochen. Es ergibt ſich daraus, daßp, wenn wir
die Prämiſſe nicht zugeben, wir uns auch mit den weiteren Folgerungen
unmöglich für einverſtanden erklären können. Oeſterreich iſt heute noch
eine deutſche Bundesmacht. Dieſe Stellung hervorgegangen aus der na-

turgemäßen Entwickelung tauſendjähriger Verhältniſſe, gedenkt es nicht auf-
zugeben. Kann es gelingen, wie wir aufrichtig wünſchen und gern erwar-
ten, daß eine innigere Verſchmelzung der Jntereſſen der verſchiedenen Be

ſtandtheile Deutſchlands zu Stande gebracht werde, wird das Verfaſſungs-

Stelle zu behaupten wiſſen.

einen Bevollmächtigten an der Spitze der Centralgewalt.

werk, an welchem Oeſterreich ſich betheiligt auf eine gedeihliche Weiſe ſei-
nem Ziele zugeführt, ſo wird Oeſterreich in dieſem neuen Staarskörper ſeine

Jedenfalls würde der künftigen Geſtaltung
des bisherigen deutſchen Staatenbundes auf eine weſentliche Weiſe vorge-
griffen, wollte man ſchon jetzt das Ausſcheiden Oeſterreichs aus dem wie
es in dem genannten Programm heißt „zu errichtenden Bundesſtaart“ als
eine ausgemachte Sache annehmen. Eine Folgerung dieſer von uns als
unſtatthaft zurückgewieſenen Vorausſetzung erſcheint die von dem Hrn. Mi-
niſter bei der Nationalverſammlung nachgeſuchte Ermächtigung die ge-
ſandiſchaftliche Verbindung mit dem öſterreichiſchen Kaiſerreiche anknüpfen
zu dürfen. Wir haben eben ſo wie alle anderen deutſchen Bundesſtaaten,

Seine Vermitt-
lung wird, wie bisher, hinreichen, den Geſchäftsverkehr mit dem Miniſte-

e

h
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rium zu unterhalten. Ew. werden demnach beauftragt bei Herrn
v. Gagern dahin zu wirken, daß er von dieſer Anknüpfung einer diploma-
tiſchen Verbindung aus den oben angedeuteten Gründen abſehe. Das, was
wir ſuchen iſt eine gedeihliche Löſung der großen Frage. Dieſe wird nur

davon möge der Herr Miniſter überzeugt ſein auf dem Wege der
Verſtändigung mit den deutſchen Regierungen unter welche die Kaiſerliche
den erſten Platz einnimmt zu erreichen ſein. Gern ſind wir bereit, ihm
bei dem ſchwierigen Werke die Hand zu reichen. Wir erwarten auch ſener-
ſeits und ſeine ausgezeichneten ſtaatsmänniſchen Eigenſchaften rechtferti-
gen dieſe Hoffnung, eine richtige Würdigung der Verhältniſſe und jenes be-
reitwillige Entgegenkommen, das allein zu einer befriedigenden Löſung füh-
ren kann. Empfangen c. (Gez.) Schwarzenberg.““

Deutſche Reichsverſammlung.
Sitzung 146. am 4. Januar.

Als die preußiſche Regierung am 6. Dec. die preußiſche Nationalver-
ſammlung aufgelöſt und eine Verfaſſung oktroyirt hatte, ſtellte der Abge
ordnete Weſendonck aus Düſſeldorf am 7. Dec. den Antrag: „die deutſche
Nationalverſammlung möge die unter dem 5. Dec. erlaſſene, die Auflöſung
der preußiſchen konſtituirenden Verſammlung und die Oktroyirung einer
Verfaſſung für Preußen betreffende Kabinetsordre für null und nichtig
erklären.

Es war voraus zu ſehen, daß die Linke in Frankfurt, welche mit der
revolutionären Majorität der berliner Verſammlung auf einerlei Boden
und zu gleichem Zwecke vereint ſteht, Anträge dieſer Art ſtellen würde,
aber die öffentliche Meinung in Preußen und Deutſchland ließ ſich durch
das Geſchrei der Demokraten nicht irre führen vielmehr dankte das Volk
dem Könige und der Regierung dafür, daß ſie es von den Gefahren befreit
hatten, mit denen ihm ſeine eignen Vertreter drohten. Der Ausſchuß
trug in Betracht der Zuſtände und Stimmung im preußiſchen Staate dar-
auf an, „die Reichsverſammlung wolle beſchließen über den Antrag des
Abgeordneten Weſendonck, mit Rückſicht auf die gegenwärtige Lage der
Sache zur Tagesordnung übergehen.“ Zwölf Redner hatten ſich gemel-
det, ſechs für und eben ſo viel gegen den Antrag und eine reiche Anzahl
neuer Vorſchläge war eingereicht. Von den eingeſchriebenen Gegenrednern
ſprachen Weſendonck, H. Simon, Wachsmuth, Wurm, Martiny und Ra-
veaux. Jn der wunderbarſten Begriffsverwirrung ſtellten ſich dieſelben
mit einem Male auf den Rechtsboden was ſie nämlich ſeit März bis die

ſen Augenblick nicht anerkannten, das Wahlgeſetz vom 8. April v. J. und
die Vereinbarung das ergriffen auch die linken Redner der deutſchen
Reichsverſammlung als den letzten fie ſelbſt rettenden Anker, indem ſie in
der Vereinbarung und dem Wahlgeſetz vom April den Rechtsboden fan
den, den die Regierung gewältthätig verlaſſen habe. Die Vertheidiger des
Antrags auf Uebergang zur Tagesordnung, Ha ym aus Halle, von Becke
rath, Göden, Evertsbuſch, Zachariä ſtellten in der Hauptſache den von
der preußiſchen Regierung geübten Akt als eine den Staat rettende That
dar, über welche jetzt zu diskutiren darum überflüſſig ſei, weil der Wille
des preußiſchen Volkes bereits entſchieden habe und außerdem die neue
Verſammlung in Kurzem ihr Endurtheil ausſprechen werde. Jm Verlauf
der Verhandlung nahm die Debatte von Seiten der Linken einen ſo ge
reizten und verletzenden Charakter an, daß der Präſident den Ordnungsruf
anwenden mußte. Die Gewißheit auf Seiten der Linken, nicht durchdrin
gen und einen Widerſpruch gegen das Urtheil eines großen deutſchen Volks
ſtammes nicht durchſetzen zu können, entzog den Reden der Linken alle
Kraft und Elaſticität und verleitete die Sprecher zu Anklagen der Reichs-
verſammlung ſelbſt. Nach längerer unerquicklicher Debatte, welche die
Linke wiederholt abzukürzen wünſchte, um von der Peinlichkeit einer von
ihrer Seite mit bedeutungsloſen Phraſen geführten Erörterung befreit zu
werden, wurde über die einzelnen Anträge mit Namensaufruf abgeſtimmt.
Sämmtliche eingebrachten Anträge werden verworfen und zwar der An
trag des Ausſchuſſes, „die hohe Verſammlung wolle über den Antrag des
Abgeordneten Weſendonck, die Auflöſung der preußiſchen Nationalverſamm-
lung und die Octroyirung einer Verfaſſung für Preußen betreffend mit
Rückſicht auf die gegenwärtige Lage der Sache zur Tagesordnung über
gehen mit 230 gegen 202 St. der Antrag des Abg. Wachsmuth und
Genoſſen mit 241 gegen 167 St. ferner mit 236 gegen 158 St. der An-
trag der Abg. H. Simon, v. Reden, Raveaux und Genoſſen, alſo
lautend: „Die Reichsverſammlung beſchließt, in Erwägung, daß die Be
rechtigung des preußiſchen Volks, ſeine Staatsverfaſſung durch Vereinba-
rung mit der Krone feſtzuſtellen, als die Errungenſchaft der Märzrevolu-
tion zu erachten eine Errungenſchaft, die demnächſt durch das von dem
vereinigten Landtag genehmigte Wahlgeſetz vom 8. April v. J. durch die
auf Grund des letzteren erfolgte Wahl und das achtmonatliche Tagen der
vereinbarenden Nationalverſammlung ſeitens der Krone und ſeitens des
Volkes anerkannt worden iſt und daher einſeitig nicht vernichtet werden
kann in Erwägung, daß ſelbſt vom Standpunkte eines Nothrechts der
Krone die letztere nicht zu einer Octroyirung, ſondern immer nur zur
Vereinbarung, mit andern Bevollmächtigten des Volks gelangen konnte,
in Erwägung des im Beſchluſſe der deutſchen Reichsverſammlung vom
20. November ausgeſprochenen Willens, die dem preußiſchen Volke
gewährten und verheißenen Freiheiten und Rechte gegen jeden
Verſuch einer Beeinträchtigung zu ſchützen, und der auf Be-
ſchluß der Reichsverſammlung hin erlaſſenen Proclamation der
Centralgewalt vom 21. November v. J. daß ſie die Verbürgung der
Rechte des preußiſchen Volkes zur Geltung bringen werde, u. ſ. w.,
beſchließt die Nationalverſammlung den Uebergang zur motivirten Ta
gesordnung über den Antrag des Abg. Weſendonck.“ Ein Antrag des
Abg. Schmidt aus Berlin, ebenfalls auf die motivirte Tagesordnung
erichtet, wird mit 200 gegen 190 Stimmen abgelehnt. Schüler ausJena welcher beantragt hatte „die Nationalverſammlung beſchließt,

indem ſie das deutſche Volk gegen jeden künftigen Verfaſſungsbruch
verwahrt, zur motivirten Tagesordnung überzugehen“, zieht dieſen An
trag zurück. Schließlich wird der Antrag des Abg. Uhland mit 238
gegen 100 Stimmen verworfen. Dieſer Antrag lautet: „Die Natio-
nalverſammlung als Vertreterin der neuerrungenen Freiheiten und der
politiſchen Ehre des Geſammtvaterlandes erklärt daß ſie die von der
Krone Preußen einſeitig verkündete Verfaſſung für rer t und
mit dem Selbſtgefühle eines freien Volks verträglich nicht anerkennt,
ſo lange dieſelbe nicht mit den Vertretern des preußiſchen Volks ver
einbart iſt.“ Da die Verſammlung zu keiner Beſchlußfaſſung gelangt
iſt, ſo ſchlägt der Präſident vor, den Weſendonck'ſchen Antrag zur
nochmaligen Begutachtung an den Ausſchuß zurückzuverweiſen. Za
chariä hält dies Verfahren nicht für zuläſſig; dem Ausſchuſſe könne
nicht zugemuthet werden dieſelbe Sache in anderer Weiſe zu behan-
deln; entweder müſſe über den Weſendonck'ſchen Antrag ſchließlich ab
geſtimmt, oder ein anderer Ausſchuß mit deſſen Prüfung beauftragt
werden. Rösler aus Oels und Goltz aus Brieg ſind für Nieder-
ſetzung eines neuen Ausſchuſſes. Jn der Ueberzeugung daß die Ver
ſammlung bei nochmaliger Berichterſtattung dennoch zu keinem Be
ſchluſſe kommen werde, beantragt Raveaurx, die Sache auf ſich beru-
hen zu laſſen. Simon von Trier ſtellt von der Tribüne folgenden
Antrag Jn Erwägung, daß die Nationalverſammlung von vornher-
ein darüber einverſtanden war, Nichts zu thun (Unruhe) in Erwä-
gung, daß ſie bloß darüber berieth, wie ſie Nichts thun ſolle.
(Neue Unruhe in der Verſammlung. Ruf: zur Ordnung Der Prä-



18
ich überzeugt bin daß in der vorliegenden Frage kein practiſches Re-
ſultat erzielt werden wird, und empfehle darum den Uebergang zur
motivirten Tagesordnung. Die Abſtimmung wird vorgenommen und
der Raveaux'ſche Antrag, die Sache auf ſich beruhen zu laſſen, zum
Beſchluſſe erhoben. Präſident Simſon nimmt wiederum den Vor-
ſitz ein.

ſident läßt den Ordnungsruf ergehen. Der Redner fährt in der Ver-
leſung ſeines Antrags fort in Erwägung, daß die Verſammlung auch
in dieſer Beziehung, wie ſie Nichts thue, zu Nichts gekommen iſt.
(Große Unruhe wiederholter Ruf: zur Ordnung!) Der Vorſitzende
erſucht den Redner, keine fortgeſetzten Beleidigungen gegen die Ver-

Jch ſtelle dieſen Antrag, weilſammlung zu richten. Der Redner:

en

Erklärung aus dem Wahl-Verein für volksthümliche Wahlen.
Wir geben eine ſolche nicht in der Abſicht, dem Herrn Dr. Niemeyer zu antworten, noch weniger den hamiſchen An-

griffen von Ruſt und Conſorten entgegen zu treten, ſondern nur deshalb, unſern Mitbuürgern den Standpunkt deutlich und
klar zu zeigen, den wir in der Politik einnehmen.

Wir erkennen mit allen wahren Patrioten Preußens, die Verfaſſung vom 5. December 1848 vollguülltig zu
Recht beſtehend als bindendes Geſetz an, wollen nicht wieder zur alten Vereinbarung zurückkehren, ſondern dieſe Verfaſſung
auf dem geſetzlich vorgeſchriebenen Wege einer Reviſion durch die Kammern unterwerfen laſſen. Wir wollen alſo durch unſere
vorzunehmenden Urwahlen dahin zu wirken ſuchen, daß wir nur ſolche geſinnungstüchtige Wahlmänner ernennen, welche dieſel-
ben politiſchen Anſichten mit uns theilen, uns Abgeordnete für die zweite Kammer geben, die Männer der Mitte ſind, die
nicht liebäugeln mit der äußerſten Rechten, noch weniger mit der äußerſten Linken, ſondern gegen beide Extreme
muthig Front machen denn wir wollen Ruhe und Ordnung, keine Republik, keine Anarchie, keine neue Revolution. Wir
wollen aber auch keine Deputirte, die da die freiſinnigen aus der Verfaſſung vom 5. December 1848 hin-
aus revidiren und escamotiren moöchten.

Wir wollen Maänner des Gewerbeſtandes der Stadt Halle und des Saalkreiſes, welche uns in der zweiten Kammer
vertreten ſollen!

Halle, am 8. Januar 1849. Fürſtenberg, Kaufmann. Runge, Sattlermeiſter.

An meine Mansfelder Freunde.
Der Exdeputirte Dorenberg oder ein Anderer fur denſelben hat wirklich

die Courage gehabt, etwas auf meinen an Sie gerichteten Brief zu erwidern, aber
keine Wahrheiten. Jch halte jedoch dafuür, daß ein Ehrenmann ſein Wort
auch noch nach 12 Jahren halt, wenn man namentlich 3-—-4 Jahr in den erſten
Jahren gemahnt iſt. Uebrigens hat der Exdeputirte Dorenberg ganz recht, daß
leider die Preſſe zu perſönlichen Jntereſſen gebraucht wird, denn der Exdeputirte Do
renberg wird recht gut wiſſen, daß er die mir verſprochenen 2 Wispel

afer in meinem Namen in natura von ſeinem Abkäaäufer Herrn
Urſinus in Empfang genommen;
100 Louisd'or verſprochen,

prüfen, zu urtheilen und wohl zu leben.
Halle, den 4. Januar 1849.

aber
O, zu welchen Unwahrheiten wird die Preſſe benutzt!
in Giebichenſtein und an anderen Orten pfeifen hoören.

Er wird ferner wiſſen, daß er mir
nur 500 A Courant bezahlt hat.

Eben ſolche Voöögel habe ich
Fur heute bitte ich zu

Jhr Freund G. Heine.
Getreide- Verkauf.

Den 22. dieſes Monats Vormittags
von 10 Uhr an ſollen im Geſchäftslokale
des unterzeichneten Rentamts circa

500 Scheffel Roggen,

130 Gerſte,1000 Hafer,
unter den im Termine bekannt zu machen-
den Bedingungen, alternativ in einzelnen
Quantitaten oder im Ganzen, öffentlich
meiſtbietend verkauft werden, was andurch
bekannt gemacht wird.

Heldrungen, d. 4. Januar 1849.
Königliches Rentamt.

Neue franz. Catharin. Pflaumen
und eingemachte ſüße Preißelbeeren
empfiehlt C. H. Riſel.

Kopiſten mit korrekter, ſchöner Hand
ſchrift, die zugleich einem kleinen Regi-
ſtratur- und Journal Weſen vorſtehen
koünnen, finden auf muündliche Meldung
oder auf portofreie eigenhändige ſchriftliche
Antrage bei Unterzeichnetem ein anſtandi-
ges Engagement.

Torgau.
Funck, Regierungs Rath

und Kommiſſarius zur Regulirung der
Elbdeiche.

Für Schiffbauer.
Bei Unterzeichnetem lagert eine bedeu-

tende Partie geſunder Eichen-Nutzſchafte,
welche ſich vorzuglich fur Schiffbauer eig-
nen die Langen variiren von 20 bis über
60“ rhein. die Starken von 16 bis 40
dieſelben werden nach cub. Jnhalt rund
verkauft, werden jedoch auch nach jeder be-
liebigen Dimenſion billigſt geſchnitten. Auch
halte von allen geſchnittenen, trockenen
Holzarten ſtets Lager.

Bitterfeld, d. 6. Januar 1849.
Martin.

in Nr. 1276 a. wird hiermit aufgehoben.
Gräwen, Auct.-Commiſſ.

Mehrere Wispel ausgezeichnet große,
vor der Roggenerndte noch reif werdende
Saamen-- Erbſen empfiehlt

der Gutsbeſitzer Schmidt
in Morl.

Bei den Kohlenwerken des Ritterguts
Döllnitz iſt noch Vorrath von Kohlen-
ſteinen vorhanden. Dieſelben werden noch
zu dem zeitherigen wohlfeilen Preiſe ver-
kauft, pro 1000 Stück 1 13
Die Große der Steine iſt 92 Kubikzoll.

La

Trockne Ameiſeneier, à Quart
5 ſind fortwährend zu haben bei

C. H. Riſel.

Alter Markt Nr. 692 iſt eine kleine

FamilienNachrichten.
Entbindungs- Anzeige.

Die glückliche Entbindung ſeiner lieben
Frau von einer geſunden Tochter beehrt
ſich Verwandten und Freunden nur auf
dieſem Wege ergebenſt anzuzeigen

Jaälendorf, den 3. Januar 1849.Stube, Kammer und Küche an ſtille Leute
zum 1. April zu vermiethen.

Gebauerſche Buchdruckerei.

C. Wilcke, P.

Die auf den 10. d. M. angekündigte
Auction eines Leiterwagens und 2 Pferde

J
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